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Ordnungsmäßigkeit des baren und unbaren Zahlungsverkehrs inklusive Kassensturz, Förderwesen (Beihilfefonds, Stipendien), Mitteleinwerbung von Spenden und weiterer Fördermittel / Einnahmequellen (u.a. Bistumsmitteln) sowie der Schnittstelle KHG und STW.

	Wesentliche Feststellungen / Zusammenfassung:

Die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) und das Studentenwerk der KHG e.V. (STW) haben trotz der eigenen Rechtsträgerschaft des STW eine sehr enge Verzahnung hinsichtlich ihrer Organisationsstrukturen und der finanziellen Transfers untereinander. Diese Überschneidungen führen zu Intransparenz der Geschäftsprozesse
. 
Die KHG finanziert
 aus Barmitteln die Vergütung u.a. von studentischen Hilfskräften. Dies birgt aus steuerrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht u.a. ein hohes
 materielles und immaterielles Risiko für das Bistum Aachen. Die bisherigen Prozesse im Zahlungsverkehr der KHG
 sind nicht gesichert, ein angemessenes Internes Kontrollsystem ist nicht etabliert.

Die Zahlung von Einzelzuschüssen durch die KHG erfolgt jährlich in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Bezuschussung von Einzelpersonen ohne klare und überprüfbare Kriterien birgt grundsätzlich das Risiko, dass diese Mittel nicht objektiv vergeben werden und einzelne Personen begünstigt werden. Die gelebte Vergabe von Einzelzuschüssen über Beihilfe (ca. 70.000 Euro jährlich) basiert auf Einzelentscheidungen. Ein Teil der Zahlungen (z.B. Nothilfe) wird ohne Regelgrundlage praktiziert. 

Das STW kann aufgrund der kleinen Verwaltungsstruktur keine Funktionstrennung bei wichtigen zahlungsrelevanten Prozessen einführen. Der Verein hat keine Geschäftsordnung und die Satzung sieht keine Kassenprüfung durch die Vereinsmitglieder vor
. 
Allgemeine Angaben: 

Die Gesamtkosten für die beiden Einrichtungen KHG und STW betragen für das Bistum Aachen mindestens 1 Mio. Euro jährlich, die über verschiedenste Zuschüsse gezahlt werden. Die Gesamtkosten für die KHG betrugen in 2017 ca. 638.855 Euro.
Das STW verwaltet u.a. Wohnheime für Studierende, eine Kita und hat ein Budget von jährlich ca. 2 Mio. Euro aus verschiedenen Quellen zur Verfügung. 
Abschlussgespräch:
Das Abschlussgespräch fand am 20.03.2018 unter Teilnahme von elf Geprüften in Aachen statt. Es wurde kein Konsens erzielt
. Die letzte Abstimmung mit den Geprüften erfolgte am xx.0x.2018.
Oestrich-Winkel, xx.xx.2018
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1. Risikobewertung
	Kategorie
	Beschreibung
	Qualitative Einschätzung

	A
	Hohes Risiko
	Sofortiger Handlungsbedarf und Überwachung der Maßnahmenumsetzung auf Ebene der verantwortlichen Führungskraft notwendig.

	B
	Mittleres Risiko
	Schneller Handlungsbedarf und Überwachung der Umsetzung von Maßnahmen.

	C
	Geringes Risiko
	Handlungsbedarf erforderlich, die Umsetzung von Maßnahmen wird im Rahmen der mindestens jährlichen Abfrage (im Rahmen des Nachschauprozesses) verfolgt. Wird die Maßnahme nicht umgesetzt (z.B. weil Risiko und Aufwand in keinem sinnvollen Verhältnis stehen), so muss dies mit dem Generalvikar besprochen und von ihm genehmigt werden.

	D
	Verbesserungsempfehlung
	Die Maßnahme soll zur Verbesserung eines Prozesses umgesetzt werden. Die Umsetzung liegt im Ermessen des jeweiligen Hauptabteilungsleiters.


2. Zusammenfassung 

Das Bistum wünscht eine fundierte Zusammenfassung. Diese wird erst nach der Berichtsabstimmung erstellt, um Mehraufwand zu vermeiden. 
Wesentliche Feststellungen sind:
Kapitel x
x
Kapitel x
x
3. Ausgangssituation 
Die Katholische Hochschulgemeinde Aachen (KHG) ist neben den Standorten Aachen Campus Melaten, Jülich und Mönchengladbach/Krefeld eine von insgesamt fünf Außenstellen des Bistums Aachen für Hochschulpastoral. Die KHG ist kein eigener Rechtsträger.

Die Aufgaben der KHG sind im Konzept zur Hochschulpastoral u.a. wie folgt beschrieben:

„Studierende und andere Hochschulangehörige erfahren die Präsenz der Kirche, indem ehren wie hauptamtliche Mitarbeiter/innen der Hochschulgemeinden als Einzelne oder in kleinen Projektgruppen Initiative ergreifen, Themen kommunizieren sowie Begegnungen gestalten. Diese Angebote pastoraler Arbeit müssen aktiv beworben und in die Hochschule hineingetragen werden.“
Die KHG unterscheidet sich in ihrer gesamten Aufbaustruktur von den anderen Außenstellen für Hochschulpastoral im Bistum Aachen, die lediglich über eine Stelle für eine/n Laie/n im pastoralen Dienst und eine Teilzeitverwaltungskraft verfügen.

Die Personalstruktur der KHG Aachen besteht derzeit aus einem Pfarrer, der gleichzeitig Leiter der KHG und Hochschulseelsorger ist, vier
 Stellen für Referent/innen und zwei Verwaltungsangestellte.
Die Aktivitäten der KHG sind eng verzahnt mit dem Studentenwerk der KHG e.V (STW), siehe Kapitel 5. Beide Einheiten sitzen im gleichen Gebäude und haben sowohl hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als auch der Finanzströme zahlreiche Schnittstellen, die separat schwer darstellbar sind. STW und KHG werden im Bistum Aachen häufig als eine Einheit gesehen und benannt, obwohl das Studentenwerk eine eigene Rechtsträgerschaft als gemeinnütziger Verein hat. 

Die intransparente Struktur der KHG und des STW als gemeinnütziger Verein und unabhängiger Rechtsträger in ihrer bestehenden Form ist historisch begründet. Die Existenz des STW wird durch Dokumente aus dem Jahr 1980 belegt. Dokumente zu der immer noch bestehenden Verzahnung von KHG mit STW und der schon damals geführten Diskussion um die damit verbundenen Chancen und Risiken sind auch aus Dokumenten aus den Jahren 1990/1991 zu entnehmen. Auch in den Folgejahren wurde diese Diskussion über Kosten, Chancen und Risiken dieser Struktur zwischen dem Generalvikariat und KHG bzw. STW anhaltend geführt und ist verschiedentlich dokumentiert. Schon in 1990 war die Bewirtschaftung des Studierendentreffs und damit eines Wirtschaftsbetriebs kritisch bewertet worden.

Die Beibehaltung der Bewirtschaftung von Studierendenwohnheimen durch das Bistum Aachen wird als expliziter Wunsch eines früheren Bischofs berichtet, um damit einen Zugang für das Bistum Aachen zu der Zielgruppe Studierende zu erhalten. Die Bewirtschaftung der Wohnheime sollte jedoch getrennt von der pastoralen Arbeit der KHG und damit über eine getrennte Organisation erfolgen. Das Bistum Aachen hätte sich hiermit von anderen Bistümern unterschieden, die sich mehrheitlich in den letzten Jahrzehnten von ihren Wohnheimen getrennt hätten. Dokumente hierfür konnten nicht identifiziert werden.

Bewertung STW

Die Rechtsform des STW als gemeinnütziger Verein ist problematisch vor dem Hintergrund der verschiedenen Vereinszwecke, des ideellen Vereinszwecks, des Zweckbetriebs und des Wirtschaftsbetriebs. Die Trennung dieser Betriebsformen ist beim STW aufgrund unterschiedlicher Zuordnungen des Finanzamtes und auch innerhalb verschiedener Solidarisberichte (Jahresabschluss und formlose Kommunikation) nicht trennscharf und damit intransparent. 
Ungünstig ist die Verlagerung der Haftung auf einen ehrenamtlichen Vorstand für die Bewirtschaftung von Wohnheimen und auch Tätigkeiten im Wirtschaftsbetrieb, die das Bistum aus nicht nachvollziehbaren Gründen in einen gemeinnützigen Verein ausgelagert hat. 

Bewertung KHG

Die KHG als Außenstelle hat über viele Jahre eine große Distanz zum Bistum Aachen und damit eine hohe Eigenständigkeit insbesondere in Verwaltungsthemen - auch bei der IT-Einbindung - aufgebaut. Alle Zahlungen werden durch die KHG selbst geleistet, auch unbare Zahlungen. Genutzt wird das Girokonto der KHG ohne Einbindung der Abteilung 4.1. Die Beschäftigung von externen studentischen Hilfskräften und Dienstleistern und deren Vergütung wird eigenständig in der KHG entschieden und ausgeführt. Die im Generalvikariat zuständigen Abteilungen werden für diese und andere Entscheidungen weitgehend nicht einbezogen. Die KHG hat über die Jahre ein hohes Selbstverständnis ihres Handelns entwickelt. Damit einher geht einerseits die Reduzierung des Verständnisses für berechtigte Anforderungen des Dienstgebers und der Organisation Bistum Aachen, für deren Regelbedarf und Anforderungen an Verwaltungshandeln, um die eigene Haftung für nicht ordnungsgemäßes Handeln ihrer Beschäftigten zu reduzieren. Andererseits geht damit die Reduzierung für das Verständnis gegenüber dem Dienstgeber und der Organisation Bistum Aachen einher, die Tätigkeiten und Aufgaben von Außenstellen und von einzelnen Beschäftigten im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung und Zukunftsfähigkeit des Bistums Aachen hinterfragen zu lassen. 
Die Interne Revision empfiehlt, dass alle Beteiligten die gegenseitigen Bedarfe intensiver auszutauschen. 

4. Regelwerke
Die Hochschulpastoral wird durch das Konzept Hochschulpastoral, veröffentlicht im Kirchlichen Anzeiger Nr. 2 vom 01. Februar 2013, begründet. 

Neben inhaltlichen Beschreibungen sind Regelungen zur Mittelbewirtschaftung in diesem Konzept wie folgt erwähnt: 

· „Das Bistum Aachen stellt im Budget der Abteilung, Pastoral in Lebensräumen' jedem katholischen Hochschulzentrum für die Aufgaben der Hochschulpastoral ein Budget zur Verfügung, für dessen ordnungsgemäße Verwaltung der/die Leiter/-in des Hochschulzentrums verantwortlich ist.

· Fördermittel für ausländische Studierende sind von eigener Bedeutung und werden als zweckgebundene Gelder in den Budgets der katholischen Hochschulzentren vorgehalten. Für deren Vergabe gelten die, Vergaberichtlinien des Bistums Aachen zu Beihilfen und Stipendien für die Förderung von Studierenden aus Entwicklungs- und Schwellenländern/ Osteuropa (Nicht-EU)‘. 
· Darüber hinaus erfolgt durch das Bistum Aachen eine finanzielle Förderung des Studentenwerks der KHG Aachen e.V.“

Wesentliche Regelungen zur Mittelbewirtschaftung des Bistums Aachen sind: 

· Kostenträgerverzeichnis, 2015

· Verwaltungsverordnung Zeichnungsbefugnis, 2014

Fachlich zugeordnet ist die KHG der Abteilung 1.2 des Generalvikariats „Pastoral in Lebensräumen“. Diese Zuordnung ist über das Organigramm des Generalvikariats sowie das Kostenträgerverzeichnis dokumentiert.

5. Schnittstellen KHG und STW

Die KHG und das STW haben ihren Sitz in einem Gebäude, Pontstraße 74-76 (Zentrum), das dem Bistum Aachen gehört. Im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung ist dieses Gebäude dem STW unentgeltlich übertragen. Das STW ist im Gegenzug verpflichtet, für auf dem Grundstück lastende Darlehen, Zinsen und Tilgung zu leisten. Die KHG zahlt keine Miete an das STW. Stattdessen berechnet die Abteilung 4.1 den Kostenträgern der KHG eine kalkulatorische Miete für die Bürofläche der KHG sowie weitere Mischflächen im Gebäude Pontstraße in Höhe von ca. 48.000 Euro jährlich. Eine weitere Einrichtung des Bistums Aachen, das Mentorat, hat sich in diesem Gebäude eingemietet. Die Miete für das Mentorat wird nicht nur deren Kostenträgern zugeordnet, sondern auch tatsächlich an das STW überwiesen.

Die Räume des Gebäudes Pontstraße 74-76 mit ca. 2.100 qm werden außer der Büronutzung für KHG und STW im Wesentlichen für folgende Zwecke genutzt:

· Vermietung von Räumen gegen Nutzungsgebühr an Dritte

· Kostenfreie Nutzung von Räumen durch Arbeitsgruppen aus dem Aufgabenumfeld der KHG

· Studierendentreffpunkt Chico Mendes, Lernraum und Kneipe, Mischung von gewerblicher Nutzung des STW und pastoraler Aktivität der KHG

Daraus entstehen u.a. folgende Schnittstellen, die mit der gegenseitigen Unterstützung durch Verwaltungsaufgaben und finanzielle Transfers verbunden sind: 

· Raumvermietung des Gebäudes Pontstraße 74-76 (Zentrum)
· Die gesamte Verwaltung der Raumnutzung des Zentrums erfolgt durch die Organisationsreferentin der KHG, die Mieteinnahmen fließen an das STW. Die Referentin übernimmt auch die Rechnungslegung, da sie die Übersicht über die Raumnutzung und jeweiligen Vertragsabschlüsse hat.

· Die KHG nutzt die Räume des Gebäudes Pontstr. 74-76 für ihre Aktivitäten und Gruppentreffs. Das STW erhält hierfür keine Nutzungsentschädigung. Allerdings entstehen durch die kostenfreie Raumnutzung der KHG Kosten für das STW für u.a. Heizung, Reinigung, Instandhaltung, die derzeit vom STW finanziert werden müssen. Die KHG ist bestrebt, bei der Raumorganisation der Vermietung an Dritte den Vorrang zu geben. Es gibt dazu keine Vereinbarung zwischen STW und KHG.

· Chico Mendes, Lernraum und Kneipe: 

· Die Organisationsreferentin der KHG übernimmt einen großen Teil der Personalbetreuung und -organisation der studentischen Hilfskräfte im Chico Mendes. Sie ist auch am Wareneinkauf beteiligt. Die Vergütung dieser Arbeitskräfte erfolgt weitgehend über das STW im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Allerdings beschäftigt und vergütet die KHG je nach Bedarf dieselben studentischen Hilfskräfte zusätzlich, siehe Kapitel 6.3.

· Die KHG investiert insbesondere für das Chico Mendes aus ihrem eigenen Budget im Fall von Bedarfen, die sich aus der Nutzung des Chico Mendes als Lernraum und dem Aufgabenumfeld der KHG ergeben. Diese Beträge variieren von Jahr zu Jahr. Das STW finanziert über sein Budget eine Mindestinstandhaltung und -ausstattung. Durch diese verschiedenen Finanzquellen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Chico Mendes werden die tatsächlichen Kosten intransparent.

· Die KHG generiert zusätzlichen Umsatz für das Chico Mendes, indem sie häufig Bewirtungen für Gruppentreffen aus ihrem Aufgabenumfeld über das Chico Mendes bewirtet und über ihr Budget abrechnet.

· Wohnheime des STW für Studierende: 
· Die Wohnheime werden vom STW verwaltet. Allerdings entscheidet die KHG für einige dieser Wohnheime über die Mieter/innen, und die Mietverträge werden mit dem STW abgeschlossen. Die KHG übernimmt die Betreuung der Mieter/innen
 im Sinne einer Sozialbetreuung
. Teilweise übernimmt die KHG Mietausfälle. 
Eine Verrechnung für gegenseitige Dienstleistungen der o.g. Schnittstellen zwischen KHG und STW erfolgt nur teilweise (z.B. die Refinanzierung des gemeinsamen, über das STW beauftragten IT-Administrators durch die KHG). 

Die im Folgenden dargestellten Zahlen sind Mindestkosten. Es ist davon auszugehen, dass für die beiden Einrichtungen jährlich insgesamt mindestens 1 Mio. Euro an Kosten entstehen. Zukünftig dürften diese Kosten aufgrund von Instandhaltungsstau in den Wohnheimen steigen (siehe Kapitel 7.4).
Tabelle 1: Zuschüsse und Kosten für KHG und STW (2015-2017)
	Kostenart

	2017
	2016
	2015

	
	Jahres-summe
	Jahres-summe
	Jahres-summe

	A) Zuschüsse an KHG über Bewilligungen der Abteilung 1.2 (KTR 21210505)
	 
	 
	 

	Geldtransfer, Bewilligungsbescheid der Abt. 1.2
	180.000
	164.000
	147.000

	Monatliche Personalkosten BG/ Beihilfe etc.
	26.286
	26.893
	30.937

	Monatliche Personalkosten (Fidelis) 
	382.304
	462.122
	389.706

	Mietkosten, kalkulatorisch
	48.265
	46.844
	48.004

	B) Zuschüsse für das STW über Bewilligungen der Abt. 1.2 und der Abt. 4.2
	 
	 
	 

	Zuschuss gem. Bewilligungsbescheid (KTR 21210504)
	261.000
	261.000
	243.500

	Nutzungsvereinbarungen
	48.825
	48.825
	48.825

	AfA Neupforte 3-7
	16.960
	16.960
	16.960

	AfA Pontstraße 72, 74-76
	30.956
	30.956
	30.956

	AfA Eckertweg 3-5
	7.847
	7.847
	7.847

	Zuschuss Fehlbetrag Personal Kita
	 
	15.000
	 

	Zuschuss zur Baumaßnahme
	 
	200.000
	80.000

	Abgeleitet aus Jahresabschluss STW, Nutzungsvereinbarungen 1) 
	16.725
	
	 

	Abgeleitet aus Jahresabschluss STW, Zuschuss Chico Mendes 1)
	18.500
	
	

	Gesamt
	1.037.668
	1.280.447
	1.043.735


Quelle: Auswertungen der Abteilung 4.1 aus Datev sowie des Kreditors Studentenwerk der KHG e.V.; 1) Jahresabschluss des STW 2016
Die Auswertung der Kosten für die beiden Einrichtungen KHG und STW sind aufwändig und müssen eine Reihe von Kostenträgern in unterschiedlicher Zuständigkeit einbeziehen. Die Auswertungen aus Datev von verschiedenen Kostenträgern und des Kreditors STW waren im Rahmen der Prüfung nicht in Einklang zu bringen mit den Angaben zu Zuschüssen aus den Jahresabschlüssen des STW. Insbesondere die laut Solidaris STW-Jahresabschluss in 2016 dargestellten Zuschüsse für das Gebäude Eckertweg in Höhe von 36.275 Euro und zusätzlich jeweils ein Zuschuss von 16.275 Euro für das Gebäude Pontstraße und Neupforte in 2016 sind ohne weitere Prüfung nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus ist auch die Herkunft des Zuschusses für das Chico Mendes in Höhe von 18.500 Euro in 2016 nicht mit den Bewilligungen und Datevauswertungen in Einklang zu bringen
. 

Feststellungen
	[1.] Die Organisationen KHG und STW mit ihren engen strukturellen und finanzrelevanten Verknüpfungen sind intransparent und erst nach aufwändiger Informationserhebung nachvollziehbar. 
Die Gesamtkosten für Hochschulpastoral sind nur durch eine aufwändige Einzelauswertung verschiedenster Kostenträger und des Kreditors STW erfassbar.
Obwohl das STW ein eigenständiger Rechtsträger ist, wird dies im Bistum Aachen nicht trennscharf gehandhabt.
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Eine Verrechnung der wesentlichsten gegenseitigen Leistungen (kostenfreie Raumnutzung durch die KHG und Unterstützung bei der Organisation der Raumvermietung durch die KHG und der Einnahmen aus Raummieten durch das STW) bietet die Möglichkeit, die größten Ursachen der Intransparenz zu klären. Hierfür ist durch die beiden Einrichtungen zu prüfen, wie sie eine effiziente und weitgehend vollständige Verrechnung dieser gegenseitigen Leistungen einführen könnten. 
Dabei ist die Kostenübernahme der KHG für das Chico Mendes sowie die Übernahme von Mietausfällen u.a. aus Transparenzgründen bei der gegenseitigen Verrechnung von Leistungen einzubeziehen. Weiterhin sind Verrechnungen für Lohnersatzkosten, Refinanzierung - z.B. des IT-Dienstleisters - mit einzubeziehen, um eine vollständige und gleichzeitig trennscharfe Kostendarstellung zu erhalten. Weiterhin ist einzubeziehen, dass die KHG einen hohen Umsatzanteil des Chico Mendes finanziert. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Geschäftsführer STW und Organisationsreferentin KHG
	31.12.2018


6. Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
6.1. Mittelbewirtschaftung in der Katholischen Hochschulgemeinde

Die Abteilung 1.2 bewilligte der KHG folgende Budgets:

· 190.350 Euro in 2017

· 198.850 Euro in 2016

· 192.280 Euro in 2015

Der KHG werden folgende Kostenträger zugeordnet: 

· 21210504 Studentenpastoral / Studentenwerk der KHG

· 21210505 Studentenpastoral katholische Hochschulgemeinde

· 21299245 Studentenpastoral Aachen (Projektkostenträger, diözesane Projekte der Studentenpastoral). Hier ordnet die KHG Einnahmen und Ausgaben z.B. für den KHG-Hilfsfonds zu.

· 21299235 Veranstaltungen Studentenpastoral Aachen
.

Die Kostenträgerverantwortung für die KHG Kostenträger wurde bislang nicht von der Abteilungsleiterin 1.2 auf den Leiter KHG delegiert. Eine Freigabe und Überwachung aller Zahlungsvorgänge durch die tatsächlich kostenträgerverantwortliche Abteilungsleiterin 1.2 erfolgt nicht. Dies wäre aufgrund der Außenstelle KHG und der Vielzahl an Zahlungsvorgängen auch nicht leistbar. Damit entsteht ein Widerspruch zum Konzept Hochschulpastoral, die dem Leiter KHG die Verantwortung für die ordnungsgemäße Budgetverwaltung zuschreibt. Außerdem ist dadurch die derzeit gelebte Zeichnungspraxis in der KHG, die ihr Budget eigenständig bewirtschaftet, ohne jegliche Regelgrundlage. Der Leiter KHG zeichnet weitgehend alle Belege ab, ohne dafür eine Bevollmächtigung zu besitzen.

Die KHG plant jährlich ihren Etat für das Folgejahr, basierend auf den Ausgaben des vorangegangenen Jahres und der Planung der Ausgaben für das Folgejahr. Dabei wird die Einnahmen- und Ausgabenstruktur entsprechend den Kontierungsvorgaben der Abteilung 4.1 erstellt. Dieser Etat wird ca. im September des laufenden Jahres bei der Abteilung 1.2 für das kommende Jahr als Zuschuss beantragt. Die Abteilung 1.2 bewilligt diese Anträge in der Regel in der Höhe des Antrags und bestätigt dies gegen Jahresmitte oder später des dann bereits zu finanzierenden Jahres. Unabhängig von der späten Bewilligung erhält die KHG monatliche Abschlagszahlungen, anteilig zum beantragten Budget. Die Einzeletats des Gesamtbudgets sind deckungsfähig. 

Ein Verwendungsnachweis wird von der Abteilung 1.2 nicht eingefordert, es gibt auch keine nachträgliche Kontrolle der Ausgaben durch die Abteilung 1.2.

Die Überwachung des KHG Budgets erfolgt ca. quartalsweise anhand eines Abgleichs von Soll und Ist durch die Verwaltungsangestellte, die Organisationsreferentin und den Leiter KHG.

Feststellungen
	[2.] Der Leiter KHG hat derzeit keine formale Kostenträgerverantwortung/Vollmacht. Dies führt zu einem regelfreien Zustand der praktizierten Mittelbewirtschaftung in der KHG und birgt auch einen Widerspruch zum Konzept Hochschulpastoral hinsichtlich der Verantwortung der Mittelbewirtschaftung der KHG.
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Dem Leiter KHG ist die Verantwortung über die relevanten Kostenträger zu übertragen.

Damit einhergehend wird eine Schulung über die mit der Kostenträgerverantwortung verbundene Überwachung empfohlen.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Abteilungsleiterin 1.2 
	31.05.2018


6.2. Kasse und Bank der KHG
Die KHG führt eine Barkasse und dazu ein Referenzgirokonto bei der Pax-Bank (Kto. Nr. 1003 928 019), über die sie alle ihre Einnahmen und Ausgaben selbständig abwickelt. Laut Auskunft der Verwaltungsmitarbeiterin werden keine weiteren Rechnungen über die Abteilung 4.1 bezahlt. Die Zuschüsse für die KHG werden in monatlichen Abschlagszahlungen auf das Referenzgirokonto überwiesen. Darüber hinaus verfügt die KHG laut Auskunft noch über ein Sparbuch mit einem Guthaben von derzeit ca. 100 Euro.

Bareinnahmen werden u.a. über Kollekten im Gottesdienst, Einnahmen aus Spenden, Benefizaktionen in den Wohnheimen erzielt. 

Tabelle 2: Barkasse Einnahmen und Ausgaben (ohne Geldtransfers)
	Jahr 
	Einnahmen in Euro
	Ausgaben in Euro

	2017
	ca. 3.300
	ca. 21.670

	2016
	5.950,88
	31.113,18

	2015
	13.203,87
	33.793,85


Quelle: Auswertungen aus Datev der Abteilung 4.1, für 2017 unterschiedliche Auswertungsdaten
Kontobevollmächtigte für das Girokonto sind die Verwaltungsangestellte, die Organisationsreferentin, der Referent für Beihilfe, der Leiter KHG in jeweils alleiniger Verfügungsberechtigung.
Die Barkasse wird von der Verwaltungsangestellten mit Vertretung durch die Organisationsreferentin geführt. Die Barkasse befindet sich im Safe. Hierfür haben jeweils die Verwaltungsangestellte und die Organisationsreferentin getrennte Schlüssel.

Es gibt keine Regelung durch die Abteilung 4.1 über Wertgrenzen für die Alleinverfügungsberechtigung über das Girokonto. Die Abholung von Bargeld für die Barkasse erfolgt durch die Verwaltungsangestellte mittels Schecks. Die Freigabe der Schecks wird mit einer Wertgrenze von 400 Euro und darüber hinaus einem Vier-Augen-Prinzip gelebt. Es gibt hierfür keine Regel. Es gäbe keine Blankounterschriften auf Schecks
.
Die KHG verfügt über eine Kreditkarte, mit der sie hauptsächlich Bahntickets bezahlt. Eine schriftliche Abstimmung mit der Abteilung 4.1 hierzu ist nicht dokumentiert.

Scheckvordrucke werden im Tresor gelagert. Barschecks (!) werden auch mehrheitlich für die Auszahlung der Einzelzuschüsse (Beihilfen) verwendet. Für die Scheckausgabe wird keine eigene Liste erstellt, aber die Scheckvergabe könnte über die Nummern in den Auszahlungsformularen ausgewertet werden. Laut Auskunft würde ein Missbrauch von Schecks im Rahmen der Kontrolle von Kontoauszügen auffallen. 

Feststellungen
	[3.] Das Sparbuch der KHG erhöht für die zuständige Abteilung 4.1 die Intransparenz über die Rücklagen und Finanztransfers der KHG.
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	In Absprache mit der Abteilung 4.1 ist über die Auflösung des Sparbuchs zu entscheiden.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Organisationsreferentin KHG
	31.05.2018


	[4.] Für die Kreditkarte der KHG ist keine Genehmigung der Abteilung 4.1 dokumentiert. 
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Vom Abteilungsleiter 4.1 wird nachträglich um Genehmigung der Kreditkarte eingeholt. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Organisationsreferentin KHG
	31.05.2018


	[5.] Barschecks bergen wie Bargeld ein hohes Potenzial für nicht ordnungsgemäße Versteuerung, -verbeitragung und für Missbrauch und damit Risiken für das Bistum Aachen. Diese Zahlungen außerhalb jeglicher Erfassung auf Seite der Empfänger/innen können auch förderschädlich sein. Insbesondere die weitgehend über Schecks ausgezahlten Beihilfen sind nur mit hohem Aufwand kontrollierbar.
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Die bislang in der KHG praktizierte häufige Nutzung von Barschecks für Zahlungen an Dritte ist einzustellen. Wo möglich, ist konsequent per Überweisung zu zahlen. In Ergänzung zur Kassenordnung ist zum Umgang mit Schecks eine Anweisung zu erlassen (nur in Ausnahmefällen, und dann nur mit Verrechnungsschecks). Bis zu dieser Anweisung ist dies in der KHG vorab schon umsetzen.

Für die darüber hinaus genutzten Barschecks für Geldtransfers in die Barkasse ist eine Wertgrenze für die Kassenverantwortlichen zu regeln. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Abteilungsleiter 4.1 
	30.06.2018


6.2.1. Barkasse

Die KHG leistet ein umfangreiches Spektrum an Erstattungen und Auszahlungen aus der Barkasse. Dies umfasst 
· Erstattungen von Einkäufen (Materialien, Lebensmitteln), Reisekosten, Fahrtkosten für externe Hilfskräfte und von Bewirtungen für verschiedenste Anlässe (Die Bewirtung erfolgt hierbei teilweise über den Kauf von Lebensmitteln, sehr häufig aber über das Chico Mendes und wird dann über Kassenbelege des Chico Mendes mit dem STW abgerechnet.)

· Einzelzuschüsse über z.B. Nothilfe, 
· Vergütung für Dienstleistungen
· Zuwendungen. 

Bislang gab es im Bistum Aachen keine Kassenordnung. Am 05.02.2018 erfolgte  eine erste formlose Anweisung des Abteilungsleiters 4.1 für die Eingrenzung von Barzahlungen. Die Einführung einer ausführlichen Kassenordnung soll bis Ende April 2018 folgen. Die bisherige Praxis der KHG hinsichtlich Barzahlungen wird bei Einhaltung der zukünftigen Kassenordnung nicht mehr möglich sein.

Barausgaben werden durch einen Auszahlungsbeleg, häufig ohne jegliche weiteren Belege, dokumentiert. Einnahmen über z.B. Kollekten werden durch Verwaltungsangestellte gezählt und ein Einnahmebeleg erstellt. Die Bargeldübergabe wird nicht quittiert. Einzahlungs- und Auszahlungsbelege sind nicht nummeriert. 

Die Belege für Barauszahlungen der bisherigen Barkassenführung weisen häufig
 u.a. folgende Schwachstellen auf: Fehlende Quittierung des Geldempfangs, fehlender Verwendungszweck, fehlende Angabe, wer die Ausgabe tätigte, keine Tätigkeitsnachweise bzw. Angaben zu den Personen, die tätig waren, keine Nachweise über eine Dienstleistung in Form von z.B. Stundennachweisen, siehe Kapitel 6.3. 

Der in der KHG verwendete Kontierungsstempel ist nicht identisch mit dem Kontierungsstempel des Generalvikariats, wodurch weniger Angaben auf den Belegen dokumentiert werden. In der Prüfung wurde bereits vereinbart, dass zukünftig der Kontierungsstempel der Abteilung 4.1 verwendet wird.

Eine Freigabe von Zahlungen, bar und unbar, gibt es teilweise bei großen Beträgen, indem der Leiter KHG vor der Auszahlung bzw. Überweisung mitzeichnet. Der Leiter KHG zeichnet die Belege in der Regel nachträglich. Größere Anschaffungen werden laut Auskunft im Vorfeld mit dem Leiter KHG abgesprochen. 

Feststellungen
	[6.] Die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit von Zahlungen, insbesondere von Barzahlungen, ist aufgrund der bisher praktizierten Dokumentation nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Die bisherigen Prozesse im Zahlungsverkehr der KHG sind nicht gesichert, ein angemessenes Internes Kontrollsystem ist nicht etabliert.
Die Zahlung von selbstverauslagten Reisekosten über die Barkasse entspricht nicht dem Prozess des Generalvikariats und birgt steuerrechtliche Risiken.
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Die Anweisung der Abteilung 4.1 vom 05.02.2018 sowie die demnächst in Kraft tretende Kassenordnung sind einzuhalten. 

Selbstverauslagte Reisekosten sind entsprechend dem jeweiligen Reisekostengesetz und -prozess in der im BGV zuständigen Abteilungen (3.1 für Bistumsangestellte, 2.2 für Geistliche) abzurechnen. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Verwaltungsangestellte KHG
	31.05.2018


	[7.] Bislang wurden die Auszahlungen über die Barkasse nachträglich durch den Leiter KHG abgezeichnet. Die Belegkontrolle erfolgte auf Basis der weitgehend unzureichenden Belegqualität.

Eine regelmäßige Kassenzählung durch eine Dritte Person wird nicht durchgeführt.
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Barauszahlungen und Überweisungen sind durch den Kostenträgerverantwortlichen vor der Zahlung freizugeben. Die Mitzeichnung ist in „sachlich und rechnerisch richtig“ (Verwaltungsangestellte) sowie „Freigabe“ (Leiter KHG) zu trennen. Über eine interne schriftliche Regelung kann im Fall der Abwesenheit des Leiters KHG eine nachträgliche Mitzeichnung von Barauszahlungen bis max. 50 Euro geregelt werden. 

Es werden regelmäßig Überprüfungen der Barkasse vom Leiter KHG durchgeführt und das Ergebnis dokumentiert. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Leiter KHG
	31.05.2018


6.2.2. Buchhaltung 

Das Kassenbuch wird über das von der Abteilung 4.1 vorgeschriebene und in der am 01.01.2018 aktualisierten Version des von der Abteilung 4.1 eingeführten Kassentools geführt. Dieses dient auch der Buchung aller unbaren Zahlungen über das Girokonto. Die Belegnummerierung erfolgt durch die Eingabe im Kassentool. Das neue Kassentool erfasst auch die Kostenträgernummer. 

Erfassungen im Kassentool erfolgen nicht täglich, sondern ca. wöchentlich. Die Buchungen des Kassentools werden monatlich exportiert und an die Abteilung 4.1 per E-mail transferiert. Die Dateianhänge können nicht geöffnet werden. Über eine Schnittstelle werden in der Abteilung 4.1 die Daten  aus dem Kassentool in das Buchhaltungssystem des Generalvikariats, Datev, transferiert. Die jeweils zugehörigen Belege werden persönlich an die Abteilung 4.1 überbracht. 

Die Eingaben in das Kassentool sind veränderbar, solange die Daten noch nicht exportiert sind. Dass eine Veränderung durchgeführt wurde, wird zwar im Kassentool dokumentiert, allerdings nicht die Art der Veränderung. 

Im Kassentool (Liste 1) werden unter den Parametern „Kost 2“ und „Buchungstext“ durch die Verwaltungsangestellte ergänzende Angaben zur Art der Einnahmen und Ausgaben gemacht, um diese für spätere Auswertungen zu differenzieren. Diese Auswertungen, z.B. für Einnahmen aus Kollekten oder Ausgaben für die verschiedenen Arten von Einzelzuschüssen wie Beihilfe oder Nothilfe, sind ohne diese ergänzenden Angaben nicht möglich, da sie alle unter einer Kontierungsnummer aggregiert werden. Die Verwendung der Begrifflichkeiten (z.B. Geldtransfer, Auffüllung Barkasse, Nothilfe, Unterstützung, Kollekte, Beihilfe, Hilfsfonds, KHG-Hilfsfonds) wird nicht trennscharf praktiziert. Auswertungen über spezifische Ausgaben oder Einnahmen sind deshalb nicht vollständig aussagefähig
. 
Für spezifische Auswertungsbedarfe werden in der KHG zusätzlich zum Kassentool (Liste 1) alle Zahlungsdaten, bar und unbar, jeweils erneut in folgende Excel-Listen eingegeben: 

· Kassenbuch (Liste 2)

· Diese Liste ist ein zweites Kassenbuch für Barzahlungen. Die Eintragungen werden wöchentlich bzw. je nach Umsatz vorgenommen. Diese Liste dient auch der Dokumentation der jeweiligen Kassenprüfungen, die die Verwaltungsangestellte vornimmt. 
· Der Buchungstext weicht teilweise vom Buchungstext des Kassentools ab. 

· Belegnummern werden in dieser Liste nicht geführt.

· Kasse-Bank-Liste, auch „Buchhaltungsliste“ genannt (Liste 3) 

· Diese Liste dient der Erfassung sämtlicher baren und unbaren Buchungen. 

· Die Eintragungen erfolgen monatlich. 

· Erfasst werden die Parameter Beleg-Nr., Ausgabe, Einnahme, Gegenkonto, Bemerkung (dieser Text entspricht weitgehend dem Text des Parameters „Kost 2“ der Eingaben des Kassentools). 

· Auswertungen sind über das Filtern nach dem Bemerkungstext möglich. 

· Budget-Liste (Liste 4)

· Diese Liste dient der Erfassung der monatlichen Summen je Kontierungsnummer, die dann zum Jahreswert aufsummiert werden. 

· Die jeweiligen Budgets je Kontierungsnummer sind in dieser Liste hinterlegt. Somit ermöglicht diese Liste die monatliche Budgetüberwachung. 

· Liste für die Erfassung der Einzelzuschüsse und Spendenprojekte (Liste 5)

· In dieser Datei werden mit jeweils getrennten Tabellen die Einnahmen und Ausgaben für die jeweiligen Arten von Einzelzuschüssen für Beihilfe, Nothilfe etc. und Spendenprojekten wie KHG-Hilfsfonds erfasst, siehe Kapitel 6.4.4. 

· Diese Liste bietet die Möglichkeit, die Budgets der verschiedenen Einzelzuschüsse zu überwachen. 

· Accessdatenbank (Liste 6) („Ausländerfonds“) (siehe Kapitel 6.4). 

· In dieser Datenbank werden die Personendaten der Zuschussempfänger/innen für Beihilfe und Stipendien sowie die jeweiligen Zahlungen an sie seit dem Jahr 2006 bis aktuell dokumentiert. Die Zuschussempfänger/innen erhalten eine Personennummer.

· Die Zahlungen je Person werden erneut manuell eingegeben. Sie werden in einer getrennten Tabelle erfasst und über die Personen-ID zugeordnet und erhalten jeweils eine Zahlungs-ID. 

· Die Stichprobenziehung der Beihilfe- und Stipendienzuschüsse ergab, dass diese Daten nicht konsistent gepflegt werden und somit eine Überwachung der jeweiligen Zahlungen je Person nur begrenzt möglich ist; diese erfolgt laut Auskunft auch nicht. Darüber hinaus birgt die Schreibweise von ausländischen Namen ein erhebliches Fehlerpotenzial, was die Überwachung der Zahlungen an Einzelpersonen zusätzlich erschwert. 

Alle der aufgeführten sechs Listen basieren, bis auf die Personendaten der Liste 6, auf einer Ausgangsbasis, den baren und unbaren Zahlungen der KHG. Das Kassentool bietet die Möglichkeit des Exports in eine CSV-Datei, die mit Calc oder Excel geöffnet werden kann, um damit die Buchhaltungsdaten intern weiter nutzen zu können. Diese Möglichkeit wird in der KGH nicht genutzt. Darüber hinaus werden weitere Datenverarbeitungsmöglichkeiten nicht genutzt, um die Listen zu einer Gesamtdatei zusammenzuführen und je nach Bedarf Ergebnisse zu verknüpfen. 

Die Listen weisen teilweise keine Jahreszahlen auf, die Zuordnung ist dadurch aufwändig. Terminologien des Buchungstextes und des Parameters „Kost 2“ sind über die Listen nicht konsistent. Diese Parameter sind aber ausschlaggebend für die Auswertung. Dadurch ist die Validität der Auswertungsergebnisse stark eingeschränkt. 

Die Verwaltungsangestellte hat Zugang zu TN-Planning. Sie kann damit das Budget der KHG jedoch nur begrenzt überwachen, da den KHG-Kostenträgern die Personalkosten und auch kalkulatorische Mieten für die Nutzung des Gebäudes Pontstraße zugeordnet werden. Außerdem sind für die KHG wichtige Ausgabenarten, wie z.B. Beihilfe, Stipendien, auf Kontierungsnummern (6604 900 Zuschüsse an Dritte für Sonstiges) aggregiert und somit nicht über TN-Planning auswertbar. Dies erfordert die o.g. zusätzlichen eigenen Auswertungen. 

Formale Freigaben über Ausgaben erfolgen innerhalb der KHG nicht. Die Abstimmung über Ausgaben und Materialkäufe erfolgt weitgehend formlos innerhalb des KHG-Teams bzw. mit dem Leiter KHG.
Feststellungen
	[8.] Die Führung von insgesamt sechs Buchungsdateien und der jeweils erneuten manuellen Dateneingabe verursacht erheblichen Mehraufwand und birgt ein beträchtliches Fehlerpotenzial. Die Erstellung von Auswertungen ist aufwändig und die nicht eindeutige Verwendung von Begriffen innerhalb dieser Listen schränkt deren Aussagefähigkeit ein. In der Konsequenz ist auch die Budgetüberwachung nur eingeschränkt möglich..
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Die Tabellen sind für die internen Auswertungen der KHG notwendig und eine wichtige Grundlage, um einzelne Budgets wie z.B. KHG-Hilfsfonds zu überwachen. Sie sind beizubehalten.

Auf der Grundlage der Daten des Kassentools ist eine Datei zu entwickeln, die sämtliche bislang doppelt geführten Listen ersetzt, und die in der KHG benötigten Auswertungen ermöglicht. Eine externe, evtl. studentische Hilfskraft wird für die Dateierstellung gesucht.

Listen und alle Tabellen werden immer mit der jeweiligen Jahreszahl und aussagefähigen Kopfdaten versehen, um die schnelle Zuordnung jeder Tabelle zu ermöglichen.

Begleitend ist für die beteiligten Beschäftigten eine Schulung bezüglich des eingesetzten Datenverarbeitungssystems (z.B. Excel) und in der Anwendung des Kassentools durchzuführen. Diese Schulungen sind in Verbindung mit den dafür zuständigen Abteilungen bzw. dem Schulungsprogramm des Bistums Aachen (4.1, 3.2) zu initiieren.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Organisationsreferentin KHG
	30.06.2018


	[9.] Eine nachträgliche Kontrolle der Ausgaben und Buchungen in Verbindung mit den Kontoauszügen auf Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit im Vier-Augen-Prinzip erfolgt bislang nicht. 
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Zumindest in Stichproben erfolgt eine regelmäßige nachträgliche Kontrolle der Ausgaben und Buchungen in Verbindung mit den Kontoauszügen. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Leiter KHG 
	31.05.2018


6.3. Studentische Hilfskräfte und Dienstleistungen
Die KHG arbeitet mit zahlreichen studentischen Hilfskräften bzw. verschiedensten externen Dienstleistern, häufig Einzelpersonen, zusammen. Die Anzahl und die Höhe der Ausgaben dafür variieren, da u.a. auch Vertretungen in der KHG durch studentische Hilfskräfte geleistet werden. 

Die Budgetbewilligung durch die Abteilung 1.2 benennt folgende Beträge hierfür:

· 2017: Honorare 2.000 Euro und 26.400 Euro für Sonstige bezogenen Leistungen 

· 2016: Honorare 3.000 Euro und 27.000 Euro für Sonstige bezogenen Leistungen 

· 2015: Honorare 4.000 Euro und 27.000 Euro für Sonstige bezogenen Leistungen 

Ein Teil der für die KHG tätigen studentischen Hilfskräfte stammt aus dem Pool von Arbeitskräften, die über das STW für das Chico Mendes im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen tätig waren bzw. sind. Eine geringere Anzahl von ca. 3-5 externen Kräften ist außerhalb dieses Pools für die KHG tätig. Die KHG hat keine schriftlichen Vereinbarungen für diese externen Hilfskräfte. 

Die Vergütung für diese Tätigkeiten erfolgt weitgehend in bar. Die Vergütung wird lediglich durch einen Auszahlungsbeleg mit der Benennung eines Namens und einer Unterschrift dokumentiert. Weitere Nachweise der Tätigkeit, der Steuernummer, der Adresse der Studierenden, die Kopie eines Studierendenausweises etc. liegen den Auszahlungsbelegen nicht bei. Eine Meldung an das STW erfolgt nicht, um dem STW eine Überwachung des geringfügigen Tätigkeitsumfangs auf Überschreitung zu ermöglichen. Die KHG verpflichtet die externen Hilfskräfte nicht zu einer eigenverantwortlichen Versteuerung und Verbeitragung und Meldung an z.B. Bafög-Ämter. Eine Überprüfung auf Ordnungsmäßigkeit dieser Zahlungen ist nicht möglich. 
Darüber hinaus zahlte die KHG mindestens in den Jahren 2015 bis 2017 freiwillig einmalige Zuwendungen an zahlreiche dieser Hilfskräfte in bar. Darunter befand sich auch eine Beschäftigte des Generalvikariats, die in der KHG mit einem geringen BU tätig ist. 

Es ist davon auszugehen, dass die externen Hilfskräfte und Dienstleister diese Vergütungen und Zuwendungen im Fall der Überschreitung von Freigrenzen nicht ordnungsgemäß versteuern und keine Sozialversicherungsbeiträge dafür leisten.

Die dadurch entstandenen Personalkosten (Sonstige Leistungen an Dritte) werden zwar im Budget der KHG ausgewiesen, fließen aber nicht als Personalkosten über das Vergütungsprogramm Fidelis in die Buchhaltung des Generalvikariats ein und können somit auch nicht über Personalkosten ausgewertet werden. Eine ordnungsgemäße Versteuerung und Zahlung von Sozialversicherungsabgaben ist dadurch für die dafür verantwortliche Abteilung 3.1 nicht möglich. 

Es gibt keine Abstimmung der KHG mit den beiden zuständigen Personalvergütungs- und ‑verwaltungsabteilungen 3.1 und 3.2 zu diesem Gesamtkomplex.

Feststellungen
	[10.] Die bisher praktizierte Beschäftigung und Bar-Vergütung von studentischen und weiteren externen Hilfskräften birgt ein wesentliches materielles und auch Image-Risiko für das Bistum Aachen, auch für den gesamten zurückliegenden Zeitraum. 
Darüber hinaus birgt diese Vorgehensweise materielle Risiken für das STW. 
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Barzahlungen für Leistungen an Hilfskräfte sind zu unterlassen. 

Studentische Hilfskräfte aus dem Chico Mendes Pool sind zukünftig ausschließlich über das STW zu beschäftigen und durch die KHG über Rechnungslegung zu refinanzieren. 
Die Beschäftigung von externen, insbesondere studentischen Hilfskräften ist solange zu unterlassen, bis ein Beratungs- und Abstimmungsgespräch über deren ordnungsgemäße Beschäftigung mit den zuständigen Abteilungen 3.1 und 3.2 erfolgt ist. Diese Abstimmung sollte auch die Erstattung von Fahrkosten für externe Hilfskräfte umfassen. 
Für 2017 hat eine interne Überprüfung der Versteuerung und Verbeitragung der bar gezahlten Zuwendungen zu erfolgen.
Bezüglich der ordnungsgemäßen Abrechnung von Dienstleistungen und der angemessenen Rechnungslegung ist eine Abstimmung mit der Abteilung 4.1 zu führen. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Organisationsreferentin KHG 

	31.05.2018


6.4. Zuschüsse durch die KHG an Einzelpersonen

Die KHG erhielt im Rahmen der jährlichen Bewilligungsbescheide folgende Budgets für Zuschüsse an Dritte (Kontierungsnummer 6604 900): 

· in 2015 102.450 Euro 

· in 2016 102.450 Euro 

· in 2017 105.450 Euro. 

Dieses Budget wird durch Eigenmittel über Spenden und Kollekten ergänzt. Diese schwanken stark und betrugen in 2016 ca. 6.000 Euro, in 2015 ca. 13.000 Euro. 

Die Zuschüsse an Dritte werden wie folgt unterteilt:  

· Einzelzuschüsse

· Beihilfen (siehe Vergaberichtlinie für Beihilfe und Stipendien)

· Stipendien (siehe Vergaberichtlinie für Beihilfe und Stipendien)

· Nothilfe und Unterstützung (ohne Regelwerk)

· KHG-Hilfsfonds (eigene Aktivität verknüpft mit Vergabe von dafür eingeworbenen Spenden)

· Projektförderung Schulfee, Vergabe an Partnerorganisationen, keine direkte Bezuschussung von Einzelpersonen (eigene Aktivität verknüpft mit Vergabe von dafür eingeworbenen Spenden, eigen definierter Verwendungszweck).

6.4.1. Regelwerke – Grundlagen für Beihilfe und Stipendien

Folgende Regelwerke liegen der Vergabe von Einzelzuschüssen in Form von Beihilfe und Stipendien zugrunde:

· Vergaberichtlinie des Bistums Aachen zur Vergabe von Beihilfe und Stipendien für die Förderung von Studierenden aus Entwicklungs- und Schwellenländern / Osteuropa (nicht EU) vom 26.11.2012. Sie wurde weder vom Generalvikar oder vom Bischof von Aachen unterzeichnet, noch im Kirchlichen Anzeiger veröffentlicht. Die Richtlinie benennt die jeweilige Förderhöhe, ermöglicht aber auch Ausnahmen.
· Konzept Hochschulpastoral (siehe Kapitel 4). Dieses verweist bezüglich der Förderung von ausländischen Studierenden auf die o.g. Vergaberichtlinie.  
· Rahmenrichtlinie für Zuwendungen an Dritte in Zuständigkeit der Hauptabteilung Pastoral / Schule / Bildung, veröffentlicht im Kirchlichen Anzeiger 01.01.2018. 
· Formular für die Antragstellung der Beihilfe (in der KHG erstellt).
Die Rahmenrichtlinie für Zuwendungen an Dritte beschreibt „Diese Ausführungsbestimmungen gelten für nachfolgende Einzelrichtlinien und Verfügungen.“ Dabei wird u.a. die Vergaberichtlinie für Beihilfen und Stipendien der Abteilung 1.2 mit aufgelistet. 

Diese Einordnung der Vergaberichtlinie der Abteilung 1.2 in die Rahmenrichtlinie ist aus folgenden Gründen widersprüchlich:

· Beihilfen und Stipendien werden an Einzelpersonen ausgezahlt, was in den Zuschussarten der Rahmenrichtlinie nicht vorgesehen ist.

· Entgegen der Rahmenrichtlinie werden keine Verwendungsnachweise für das Gesamtbudget der Vergaberichtlinie von Beihilfen und Stipendien von der KHG erstellt. 

Feststellungen
	[11.] Die Vergaberichtlinie des Bistums Aachen zur Vergabe von Beihilfe und Stipendien ist eine interne Richtlinie der Abteilung 1.2. Einzelbezuschussungen bergen grundsätzlich ein sehr hohes Potenzial an Risiken bezüglich einer nicht objektiven Finanzmittelvergabe. 
Ungeklärt ist, auf welcher Grundlage im Bistum Aachen die Bezuschussung von Einzelpersonen unter Verwendung von Kirchensteuermitteln möglich ist.
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Ob und unter welchen Bedingungen eine Bezuschussung von Einzelpersonen unter Verwendung von Kirchensteuermitteln möglich ist, ist durch den Generalvikar zu entscheiden. Falls dies im Sinne des Bistums Aachen sein sollte, sind durch die Fachabteilungen entsprechende Regelwerke zu erstellen, die eine eindeutige und objektive Bewertung der Anspruchsgrundlage ermöglichen.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Generalvikar
	30.09.2018


Vergaberichtlinie des Bistums Aachen Beihilfe und Stipendien

Die Richtlinie verlangt als Fördervoraussetzung für die Zahlung einer Beihilfe an Einzelpersonen eine unverschuldete Notlage der Antragsteller/innen. Eine unverschuldete Notlage ist in der Richtlinie nicht näher definiert.
 Im Weiteren nennt die Richtlinie dann eine besondere Notlage und benennt für die Begründung einer besonderen Notlage Gründe (u.a. Mietkaution, Umzug, Anschaffung von Arbeitsmaterialien).
Feststellungen
	[12.]  Die Vergaberichtlinie für Beihilfen ist widersprüchlich bezüglich der Anforderungen an eine unverschuldete und eine besondere Notlage, da diese Begriffe wechselweise verwendet werden.
Anhand der vorhandenen Richtlinie ist sowohl die Definition einer unverschuldeten Notlage als auch einer besonderen Notlage nicht durch präzise und überprüfbare Kriterien untersetzt. Weder die Benennung von Dokumenten zum Nachweis dieser Kriterien noch die Festlegung von finanziellen Parametern sind ausreichend präzisiert. 

Die Richtlinie fordert den Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit, ohne dies näher zu beschreiben und Schwellenwerte hierfür zu benennen.  

Eine objektive Bewertung der finanziellen Bedürftigkeit und der unverschuldeten Notlage und somit die Einhaltung dieser Richtlinie ist auf Basis dieser Vorgaben nicht möglich. Jede Mittelvergabe auf Grundlage dieser Richtlinie wird zu einer individuellen Entscheidung.
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Die Richtlinie ist zurückzuziehen, bis eine konzeptionelle Überarbeitung und vom Generalvikariat eine angemessene Richtlinie für Einzelbezuschussungen erlassen ist. 

Im Fall einer konzeptionellen Neuorientierung für eine Einzelbezuschussung ist ein Regelwerk mit präzisen Definitionen und objektiv überprüfbaren Bewertungskriterien zu erstellen. 

Ein objektives Bewilligungsverfahren ist zu sichern. Dabei ist auf ein angemessenes Aufwand-Nutzen-Verhältnis von Zuschuss und Verwaltungsaufwand zu achten. Falls dies nicht gewährleistet werden kann und Antragsprüfungen zulasten der Kernkompetenzen von Beschäftigen des Generalvikariats bzw. der KHG gehen, ist auf Einzelbezuschussung zu verzichten.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Abteilungsleiterin 1.2
	30.09.2018


Bewertung 

Es gibt keine rechtliche Definition einer unverschuldeten Notlage. Einige der für die Begründung einer besonderen Notlage in der Richtlinie genannten Gründe fallen unter die persönliche Lebensführung wie z.B. Umzug oder notwendige Anschaffung von Arbeitsmaterialien. Auch die Konsequenzen persönlicher Lebensführung und selbstbestimmter Entscheidungen können nicht als unverschuldete Notlage und damit als Grundlage für Einzelbezuschussung aus Kirchensteuern zugrunde gelegt werden. Eine unverschuldete Notlage wäre eher ein persönliches Schadensereignis, wie ein Unfall oder eine schwere Erkrankung, die z.B. eine Prüfungsteilnahme verhindert, oder das Opfer einer Straftat zu werden, etc.

6.4.2. Beihilfe
Beihilfe wird in Form eines Einzelzuschusses von der KHG gewährt. Das zugrunde liegende Regelwerk ist die Vergaberichtlinie der Abteilung 1.2. Zuständig für die Vergabe ist der Referent Beihilfe, teilweise wird die Beihilfe auch durch den Leiter KHG bewilligt. Das zugrunde liegende Budget ist in der Sammelposition „Zuschüsse an Dritte“ Bestandteil des Gesamtbudgets der KHG und demzufolge auch der Bewilligung durch die Abteilung 1.2.

Die KHG macht ein Beratungsangebot, das durch die Beihilfe materiell unterstützt wird. 

Tabelle 3: Beihilfezuschüsse durch die KHG 2015-2017

	Jahr 
	Gesamtbetrag in Euro
	Anzahl der bezuschussten Personen
	Durchschnittliche Bezuschussung je Person in Euro

	2017
	ca. 70.000
	· ca. 154 Zahlungen
	

	2016
	ca. 75.000
	· ca. 138 mit 
· 164 Einzelzahlungen
	ca. 540

	2015
	ca. 64.000
	· ca. 133 mit 
· ca. 156 Einzelzahlungen 
	ca. 480


Quelle: Liste 5 der KHG für 2015-2016, Datevauswertungen für 2017
Laut Auskunft der KHG würden die Zielgruppen für die Antragstellung weitgehend aus Studierenden aus Drittstaaten (60%) und darüber hinaus zu einem geringeren Anteil aus der EU und auch aus Deutschen bestehen. Die Richtlinie sieht nur die Bezuschussung von Studierenden aus Drittstaaten vor. 

Die Vergaberichtlinie des Bistums Aachen zur Vergabe von Beihilfe und Stipendien der Abteilung 1.2 unterscheidet bei Beihilfe in zwei Förderarten: allgemeine Beihilfe (jährlich max. 300 bzw. 500 Euro mit Kindern) und Prüfungsbeihilfe (jährlich max. 600 Euro bzw. 1.000 Euro mit Kindern). Die allgemeine Beihilfe kann laut Richtlinie jährlich neu beantragt werden. Die Prüfungsbeihilfe verlangt als Voraussetzung die Anmeldung zu einem Abschluss wie Bachelor, Master etc. Studierende sollten erst ab dem 3. Semester gefördert werden.
Die Regelung ermöglicht auch Ausnahmen von der festgelegten Förderhöhe, ohne jedoch Bedingungen daran zu knüpfen.

· Der gelebte Prozess für Beihilfen stellt sich laut Auskunft wie folgt dar:

· Die Studierenden, die sich zur Sprechstunde des zuständigen Referenten anmelden, wissen um die Fördermöglichkeiten der KHG. Im Erstgespräch wird der jeweilige (Beratungs-)Bedarf des/der Einzelnen besprochen sowie Fördervoraussetzungen wie z.B. Immatrikulation an einer der Aachener Hochschulen geprüft. Die Förderung durch andere Organisationen wird durch Selbstauskunft abgefragt. Bei einer Förderperspektive erhalten die Studierenden das Antragsformular und es gibt ein Zweitgespräch. Die Studierenden bringen in der Regel beim Zweitgespräch den ausgefüllten Antrag sowie die eingeforderte Dokumentation (z.B. Immatrikulationsnachweis, Kontoauszüge) mit. Der zuständige Referent sichtet die Unterlagen. Bei offenen Punkten wird ein weiteres Gespräch geführt. Die wesentlichste Grundlage für die Bewertung und Bewilligung ist das persönliche Gespräch. 
· Prüfungsbeihilfe und allgemeiner Beihilfe könnten nicht getrennt werden. 

· Bei positiver Bewilligung eines Antrags dokumentiert der zuständige Referent dies nicht auf dem Antrag, sondern auf einen Klebezettel (Post it) und benennt die Fördermonate und den Betrag; Datum und Unterschrift werden nicht angegeben. Der Klebezettel wird auf den Antrag geklebt. 

· Die Verwaltungsangestellte gibt diese Daten in eine Access-Datenbank ein und erstellt daraus einen Bewilligungsbescheid, den sie selbst unterschreibt, und versendet ihn per Post an die Antragsteller/innen. Der Referent unterschreibt das Dokument nicht. Die Antragsteller/innen kommen mit dieser Grundlage in die KHG und erhalten mehrheitlich einen Barscheck in Höhe des gesamten bewilligten Betrages. Diese Zahlungen werden dann im Kassentool und allen weiteren Listen (2 bis 5) gebucht. 

· Ausnahmen erfolgen u.a. bei Überweisungen für Mietschulden an das STW oder ein anderes Studierendenwerk oder für Essensgeld direkt an die jeweiligen Kitas. Diese Zahlungen werden nicht vollständig zu Beihilfe zugeordnet, damit ist die Überwachung des Budgets nur eingeschränkt möglich.

· Prüfung der finanziellen Bedürftigkeit:

· Die Richtlinie nennt als ein Kriterium den Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit, ohne diese eindeutig mit Finanzdaten oder Schwellenwerten festzulegen. Die KHG fordert Kontoauszüge, häufig für die letzten drei Monate von den Antragsteller/innen ein. Einerseits sind Kontoauszüge insbesondere bei Studierenden aus Drittstaaten nicht aussagefähig, da sie teilweise aus aufenthaltsrechtlichen Gründen Auskunft über die Finanzierung ihrer Lebenshaltung geben müssen. Aus diesen Gründen transferieren die Betroffenen häufig aus unbekannten Geldquellen größere Beträge auf ihre Girokonten, um den Anschein eines gesicherten Lebensunterhaltes gegenüber den Behörden zu erwecken, die später zurücktransferiert werden. Die Bewertung der tatsächlichen finanziellen Verhältnisse der Antragsteller/innen anhand von Kontoauszügen ist dadurch stark eingeschränkt bzw. nicht möglich bzw. müsste die Prüfung jeder Kontobewegung im Einzelnen beinhalten.
· Die KHG hat keine Richtwerte für die Bewertung der finanziellen Bedürftigkeit festgelegt. 

· Laut Auskunft wird die Erfüllung der Richtlinienanforderung im persönlichen Gespräch basierend auf einem Vertrauensverhältnis und langjährigen Erfahrungswerten geprüft. 

Aus den Beihilfefällen wurde eine Stichprobe von elf Anträgen aus dem Jahr 2017 (ca. 10% aller Antragsteller/innen) gezogen und vertieft hinsichtlich der vorliegenden Antragsunterlagen bzw. sonstiger Dokumentation ausgewertet. Zusätzlich wurden Daten für Bewilligungen aus der Access-Datenbank mit den Datev-Daten und weiteren Listen (Liste 5) und ergänzend einzelne Fälle über mehrere Jahre spezifisch ausgewertet. 

Ergebnisse der Stichprobe und der vertieften Auswertung:  

· Die KHG weicht von den beiden Varianten der Richtlinie ab. In allen Fällen der Stichprobe wurde den Antragsteller/innen der Zugang weitgehend zu den doppelten Fördersätzen (Höchstbetrag) der Prüfungsbeihilfe und gleichzeitig die niedrigen Anforderungen der allgemeinen Beihilfe zugrunde gelegt. Auch Studierende in den Anfangssemestern erhalten den Höchstsatz, was der Richtlinie widerspricht.

· Vielfach wird Beihilfe über den Höchstsatz für Einzelpersonen hinaus gewährt, ohne dass eine schriftlich dokumentierte Grundlage dafür erkennbar ist. 

· Ohne Antragsverfahren werden Beihilfen für Mietschulden oder Essensgeld gezahlt.  

· Angaben zu den monatlichen Lebenshaltungskosten der Antragsteller/innen sind vielfach nicht korrekt. So rechnen sie z.B. die Semestergebühren in Gänze zu ihren monatlichen Lebenshaltungskosten. Die Miete wird, auch wenn sich zwei Personen eine Wohnung teilen, oder bei einem Ehepaar beide Personen getrennte Anträge stellen, im Antrag in ganzer Höhe angegeben. Einnahmen, die aus den Kontoauszügen ersichtlich sind, werden häufig nicht aufgeführt bzw. erläutert. Diese falschen Angaben haben keine erkennbare Auswirkung auf die Prüfung des Antrags und auch nicht auf die Förderhöhe durch die KHG. Korrekte Anträge werden nicht nachgefordert. Die Förderhöhe umfasst auch in diesen Fällen häufig den nach Prüfungsbeihilfe maximal förderungsfähigen Betrag in Höhe von 600 Euro, obwohl die Anforderungen definitiv nicht erfüllt werden; zum Teil geht der Betrag sogar noch darüber hinaus. 

· Es gibt keine Berechnung der KHG je Einzelantrag auf Grundlage der vorhandenen Daten aus den Anträgen, die eine zusammengefasste Einnahmen-, Ausgabensituation darstellen und aus denen sich eine Prüfung der finanziellen Bedarfssituation ergibt. 

· In zehn der elf detailliert ausgewerteten Anträge wurde der Höchstsatz bewilligt, obwohl die Grundlage dafür nicht erkennbar war. Voraussetzungen für den Höchstbetrag, wie z.B. Nachweis der Anmeldung zur Prüfung lagen nicht vor. 
· Die persönliche Notlage bzw. der Finanzbedarf wird durch die Antragsteller/innen weitgehend handschriftlich, teilweise sehr kurz/ohne ausreichende Begründung beschrieben. Nachweise werden nicht beigelegt. Eine unverschuldete Notlage ist anhand der Dokumentation in keinem Fall der Stichprobe erkennbar. 

· Ein Fall zur Zahlung von Essensgeld an eine Kita lässt aufgrund des Namens auf die – nicht förderwürdige – deutsche Staatsbürgerschaft schließen. Ein Beleg liegt nicht vor. 

· In einem Fall ergab eine Nachberechnung der Einnahmen und Ausgaben und der Abgleich mit dem Kontostand laut vorgelegten Kontoauszügen eine Differenz von ca. 1.200 Euro. Diese Differenz wurde durch die KHG in ihrer Antragsprüfung nicht identifiziert. 

· In zwei Fällen überweisen die Antragsteller/innen größere Beträge auf andere eigene Konten im Ausland, ohne dass dies in der Prüfung der finanziellen Situation berücksichtigt wurde. Nachweise zu diesen Zweitkonten wurden nicht eingefordert. 

· In einem Fall überwies eine Antragstellerin kurz vor Erhalt der Beihilfe in Höhe von 700 Euro einen Betrag in genau derselben Höhe auf ihr Zweitkonto in Luxemburg. Sie geriet in eine finanzielle Notlage in ungefähr dieser Höhe aufgrund eines selbstverschuldeten Zahlungsversäumnisses und einer daraus folgenden Vollstreckungsankündigung. Sie erhielt dennoch den Höchstsatz. 
· Ein Antragsteller erhält Bafög in Höhe von monatlich 735 Euro, erwirtschaftet zusätzlich Einnahmen aus Übersetzungsleistungen und hat eine Kontosperrung aufgrund von Überbeanspruchung seines Kreditrahmens. Die Angaben im Antrag zu diesen Einnahmen sind nicht korrekt. Der Antragsteller transferiert größere Beträge auf ein Zweitkonto, verfügt über einen PKW, nahm einen Leihwagen in Anspruch und hat monatliche Ausgaben für ein Sportstudio. Sein Finanzbedarf sei aufgrund eines Umzugs und einer Kautionsforderung entstanden. Er erhält eine Beihilfe von 600 Euro, also den Höchstbetrag. Zudem ist er Student im 1. Semester. Diese Bewilligung widerspricht mehrfach der Vergaberichtlinie.
· In 2016 wurden innerhalb eines Jahres für sieben Personen zweimalige, für sechs Personen dreimalige und für eine Person viermalige Anträge bewilligt. Für diese Mehrfachanträge wurden in fünf Fällen 800 Euro, in drei Fällen 900 Euro und in sieben Fällen 1.000 Euro und mehr bewilligt. Darunter können sich auch Ehepaare befinden, die beide eine Bewilligung erhalten. Letzteres widerspricht nicht der Beihilferichtlinie.
· Eine Zuschussempfängerin erhielt in den Jahren 2013 bis 2017 über Stipendien und Beihilfen Zuschüsse in Höhe von insgesamt 5.904 Euro und zusätzlich in 2017 nochmals 265,66 Euro über den KHG-Hilfsfonds. 
· Ein weiterer Zuschussempfänger erhielt Beihilfen und Stipendien in Höhe von insgesamt 4.700 Euro in den Jahren 2014 bis 2017. 

· In 2015 erhielt eine Person eine Einmalzahlung von ca. 3.400 Euro als Beihilfe.

· Die Zahlungen laut Datevauswertung sind nicht alle konsistent in der Access-Datenbank gebucht. Unterschiedliche Namensschreibweisen schränken die Auswertung beträchtlich ein, wodurch die Überwachung der Einzelzahlungen und je Person ebenfalls eingeschränkt ist und auch nicht durchgeführt zu werden scheint.
· Der Bewilligungs- und Auszahlungsprozess ist derzeit nicht angemessen gesichert. Es gibt keine nachvollziehbare Freigabe einer Bewilligung. Das persönliche Beratungsgespräch als derzeitige Bewilligungsgrundlage, ist nicht dokumentiert. Dies wurde während der Prüfung bereits besprochen und verbessert.
Bewertung

Das Antragsverfahren für Beihilfe ist sehr niedrigschwellig und wird auch von den Antragsteller/innen als solches wahrgenommen. Die Stichprobe zeigt, dass nur vereinzelt Anstrengungen unternommen werden, einen aussagefähigen und korrekten Antrag abzuliefern. Die KHG wirkt hier nicht korrigierend, und eine unzureichende Qualität der Anträge hat keinen Einfluss auf die Förderhöhe. Als Bewilligungsgrundlage werden vielmehr die Informationen, die im persönlichen Gespräch mit den Studierenden gewonnen - jedoch nicht dokumentiert - werden, und der subjektive Eindruck herangezogen.
Die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Beihilfe können von denjenigen genutzt werden, die gut vernetzt und über die Möglichkeiten des niedrigschwelligen Antragsverfahrens informiert sind. Ein kleiner Kreis dieser gut Informierten hat dadurch Vorteile, stellt auch jährlich neue Anträge. Dies führt zu einer Ungleichbehandlung von Studierenden, die tatsächlich unverschuldet in Not geraten und nicht diese Information haben, bzw. die ihre Notlage nicht offen legen wollen oder nicht im Umfeld der KHG und deren Aktivitäten eingebunden sind. 

Eine angemessene Prüfung wäre sehr zeitintensiv und würde zulasten der Beratungstätigkeiten und Kernkompetenzen der KHG gehen. Weiterhin ist die Einhaltung der Vorgaben der Beihilferichtlinie aufgrund unpräziser Formulierungen und unklarer Vergabekriterien insgesamt nicht leistbar und bewirkt immer eine persönliche Interpretation. 
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die KHG hinsichtlich ihrer Kernkompetenzen (Erfahrungen aus der Engagement- und Kompetenzförderung über das Stipendienprogramm) und strukturellen Vernetzung (direkter Zugang zu Zielgruppen verschiedenster Religionen) nach Meinung der Internen Revision ihr beträchtliches Potenzial für die Förderung des interkulturellen Austausches und der Förderung des interkulturellen Dialogs noch nicht angemessen nutzt. Die Förderung des interreligiösen Dialogs ist unter aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen eine große Herausforderung, deren Bedeutung noch steigen wird. Die KHG könnte durch verstärkte Aktivitäten und Förderung auf diesem Gebiet und ihrem Potenzial ein Alleinstellungsmerkmal und zukunftsfähige Aktivitäten zum Wohle der Gesellschaft und im Sinne des Bistums Aachen entwickeln. 

Feststellungen
	[13.] Die Bezuschussung von Einzelpersonen ohne klare und überprüfbare Kriterien birgt grundsätzlich das Risiko, dass diese Mittel nicht objektiv vergeben werden und Einzelpersonen begünstigt werden.
In keinem Fall aus der Stichprobe war eine Prüfung der objektiven finanziellen Bedürftigkeit erkennbar.

Die Bewilligung der Anträge erfolgt weitgehend auf der Grundlage des persönlichen Gesprächs zwischen KHG und den Antragsteller/innen. Dies birgt das Risiko der subjektiven Entscheidung als Bewilligungsgrundlage. Ein persönliches Gespräch bietet keine objektive Bewertungsgrundlage für die Prüfung einer unverschuldeten Notlage bzw. der finanziellen Bedürftigkeit.
Die Auslegung der Richtlinie durch die KHG weicht in mehrfacher Hinsicht von der Regel ab. Die Abstimmungen zu diesen Abweichungen sind nicht dokumentiert. Zwischen allgemeiner und Prüfungsbeihilfe wird nicht unterschieden. Die niedrigeren Anforderungen der allgemeinen Beihilfe werden mit den höheren Zuschusssätzen der Prüfungsbeihilfe verknüpft. Zudem gibt es zahlreiche Bewilligungen darüber  hinaus. 
Die Beihilfe-Anträge sind häufig nicht vollständig von den Antragsteller/innen erstellt, ihre Angaben zu Einnahmen und Ausgaben nicht korrekt, die Kontoauszüge häufig intransparent und ohne Erläuterungen der Kontobewegungen. 
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Die Bezuschussung von Einzelpersonen aus Kirchensteuermitteln hat anhand eindeutiger, nachweisbarer und kontrollierbarer Kriterien zu erfolgen. Eine Mittelvergabe aus Kirchensteuern für die derzeit praktizierte Beihilfe hat zu unterbleiben. 

Das Verfahren der Einzelbezuschussung ist neu zu konzeptionieren, um das bislang für die Beihilfe eingesetzte Budget von ca. 70.000 Euro jährlich einer inhaltlich nachhaltigen Verwendung zuzuführen. Inhaltliche Ziele könnten z.B. die Förderung des interreligiösen Dialogs, des interkulturellen Austausches verbunden mit der nachhaltigen Förderung einer kleinen Gruppe von Menschen, deren Engagementförderung und Kompetenzstärkung umfassen. Dies könnte ergänzt werden durch Beratung und eine Intensivierung der Betreuung dieser Menschen. 

Eine Übergangsphase während der Neukonzeption unter Vorbereitung des Zurückfahrens der Beihilfebezuschussung ist einzuplanen. Einzubinden sind die anderen Einrichtungen des Bistums Aachen für Hochschulpastoral. In der Übergangsphase sind Beihilfen nur unter der Voraussetzung zu vergeben, dass die bestehende Richtlinie hinsichtlich allgemeiner und Prüfungsbeihilfe eingehalten wird, Kontoauszüge nachgerechnet werden, Kontoauszüge von Zweitkonten eingefordert werden, unklare Zahlungen erläutert und evtl. nachgewiesen werden und die Berechnung der finanziellen Bedürftigkeit dokumentiert wird. Nur korrekte Anträge sind zu bewilligen.
Ein objektives Bewilligungsverfahren ist für alle Einzelbezuschussungen aus Kirchensteuermitteln zu sichern. Dabei ist auf ein angemessenes Aufwand-Nutzen-Verhältnis von Zuschuss und Verwaltungsaufwand zu achten. Falls dies nicht gewährleistet werden kann und Antragsprüfungen zulasten der Kernkompetenzen von Beschäftigen des Generalvikariats bzw. der KHG gehen, ist auf Einzelbezuschussung zu verzichten.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Leiter KHG mit Abteilungsleiterin 1.2
	31.12.2018


6.4.3. Stipendien

Die Vergabe von Stipendien ist in der Vergaberichtlinie des Bistums Aachen zur Vergabe von Beihilfe und Stipendien für die Förderung von Studierenden aus Entwicklungs- und Schwellenländern / Osteuropa (nicht EU) geregelt. 

Die Richtlinie sieht eine Trennung zwischen Einsatz- und Abschlussstipendium vor. Für die beiden Varianten gilt eine unterschiedliche Förderhöchstdauer (sechs und zwölf Monate). Die Stipendienhöhe wird durch den Bafög-Regelsatz bzw. die monatliche Förderhöhe des Stipendienprogramms 2 des KAAD begrenzt.

Die Richtlinie benennt keine Zielgruppe. Gelebt wird, dass Studierende aus Drittländern für die Stipendien ausgewählt werden, laut Auskunft gibt es Ausnahmen für Studierende aus EU-Ländern. 

Nennenswert ist bei der Vergabe von Stipendien, dass laut Richtlinie in Verbindung damit außerfachliches Engagement im kirchlichen, gesellschaftlichen oder Hochschulkontext gefordert wird. Außerdem sollen hierdurch gläubige junge Menschen gefördert werden, um damit ihre Persönlichkeitsstärkung und dadurch ihren Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und menschenwürdiges Leben zu unterstützen. 

Tabelle 4: Zuschüsse für Stipendien durch die KHG 2015-2017

	Jahr 
	Gesamtbetrag in Euro
	Anzahl der bezuschussten Personen
	Durchschnittliche Bezuschussung je Person in Euro

	2017
	ca. 24.350
	
	

	2016
	13.450
	9
	1.500 

	2015
	32.500
	24
	1.354


Quelle: Liste 5 der KHG für 2015-2016, Datevauswertungen für 2017
Die Zahlungen für ein Stipendium reichen von 300 Euro bis zu 3.175 Euro je Person. 

Die für Stipendien zuständige Referentin hat eine Prozessbeschreibung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens erstellt. 

Die Antragsunterlagen bestehen aus einer Anforderungsliste von Dokumenten sowie einem Fragebogen u.a. über den Studienhintergrund, die familiären und finanziellen Bedingungen. Darüber hinaus werden Fachgutachten teilweise über einen standardisierten Fragebogen aus dem Lehrkörper der Universität, Professor/innen und einer anderen Person eingeholt, sowie Nachweise z.B. über die finanziellen Verhältnisse verlangt. 

Der Prozess der Beantragung wird wie folgt gelebt: 

Studierende wissen bereits um die Fördermöglichkeit, wenn sie zum Gespräch in die KHG zur zuständigen Referentin kommen. Im Gespräch werden die Anforderungen weiter dargelegt. Die Prüfung der Antragsunterlagen sowie der finanziellen Bedürftigkeit erfolgt durch die zuständige Referentin auf der Grundlage der Kontoauszüge und auch der Selbstauskunft. Die wesentliche Grundlage für die Bewertung und Bewilligung ist das persönliche Gespräch. Die Prüfung der finanziellen Bedürftigkeit wird nicht in der Richtlinie verlangt. Die KHG hat sich diese Anforderung zusätzlich auferlegt und fordert Kontoauszüge der Antragsteller/innen ein. Die Dokumentation einer Beantragung ist umfangreicher als für eine Beihilfe. 

Die Bewilligung wird in einem Stipendienausschuss bestehend aus dem Leiter der KHG, dem Referent für Beihilfen und der Referentin für Stipendien entschieden. Vorgesehen ist, dass eine Bewilligung für ein Stipendium von beiden Seiten, KHG und Stipendiat/in durch Unterschrift vereinbart wird. In der Dokumentation ist dies teilweise nicht enthalten.
Zwischen den beiden Varianten Einsatz- und Abschlussstipendium wird nicht unterschieden, und die monatliche Förderhöhe liegt unterhalb der in der Richtlinie festgelegten Sätze. Es gibt aber auch Ausnahmen davon. 

Gemäß Richtlinie sind zwei Fachgutachten vom jeweiligen Hochschullehrkörper zu erhalten, was den laut Studierenden laut Auskunft Schwierigkeiten bereitet. Es wird daher z.T. davon abgewichen. 

Die Stipendiaten/innen werden in einen Stipendiatenkreis aufgenommen, wo Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement oder gemeinsame Benefizaktionen vermittelt und geplant werden. Die Teilnahme der aktuellen Stipendiaten/innen ist verpflichtend und wird von der Referentin Stipendien dokumentiert.
Im Fall einer Bewilligung wird diese für drei Monate erteilt. Nach drei Monaten wird das ehrenamtliche Engagement durch die zuständige Referentin formlos überprüft. Derzeit wird diese Prüfung nicht dokumentiert und nicht standardisiert erfasst. Bei mangelndem Engagement wird die Fortsetzung des Stipendiums unterlassen. 

Verlängerungen sind bei besonderem Engagement möglich. 

Die Stipendien werden unbar ausgezahlt. Die Zahlungen werden von der Verwaltungsangestellten in den Listen 1-6 dokumentiert. 

Bewertung 

Stipendien werden von der Internen Revision aufgrund ihrer inhaltlichen Komponente der Engagementförderung positiv bewertet.

Feststellungen
	[14.] Die Vergaberichtlinie für Stipendien ist nicht ausreichend präzise, inhaltliche Anforderungen sind schwer zu überprüfen. Zudem wird sie durch die KHG eigeninterpretiert (Einsatz- und Abschlussstipendium).

Die finanzielle Bedürftigkeit ist analog zu Beihilfe schwer zu bewerten. 
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Die Vergaberichtlinie ist in Zusammenhang mit den Feststellungen zu Beihilfe grundsätzlich zu überarbeiten. Hierfür ist ein präzises und überprüfbares Antrags- und Bewilligungsverfahren zu erstellen. 

Die Dokumentation der Stipendienvergabe ist zu verbessern hinsichtlich der vollständigen Erfassung der Zahlungen, Vereinbarungen mit Unterschrift.

Die finanzielle Bedürftigkeit der Antragsteller/innen ist als Fördervoraussetzung neu aufzunehmen und durch eine objektive Bewertungsgrundlage präzise zu regeln. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Leiter KHG und Abteilungsleiterin 1.2
	31.12.2018


	[15.] Die Prüfung des ehrenamtlichen Engagements nach drei Monaten erfolgt nicht standardisiert anhand z.B. eines Leitfadens. Es gibt keine Dokumentation über diese Prüfung und die Grundlagen für die Weiterförderung. 
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Die Überwachung des ehrenamtlichen Engagements ist standardisiert zu erfassen und zu dokumentieren. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Referentin Stipendien KHG
	31.05.2018


6.4.4. KHG-Hilfsfonds

Der KHG-Hilfsfonds wurde ca. 2011 gegründet, federführend ist die KHG. Schirmherren sind jeweils die Rektoren der RWTH Aachen sowie der FH Aachen. 

Der KHG-Hilfsfonds hat keine eigene Rechtsträgerschaft, es gibt auch keine Vereinbarung zwischen den drei Beteiligten über die Verwendung (Zweckbindung) und Prüfung der Mittelverwendung. Der KHG-Hilfsfonds speist sich aus Spenden, die hauptsächlich durch die KHG eingeworben werden.

Ziel des KHG-Hilfsfonds ist gemäß einer internen Beschreibung der KHG, Mittel für ausländische Studierende, die bereits über die Beihilfen und Stipendien aus Kirchensteuermitteln erhalten, weiter zu ergänzen, sodass diese ihr Studium erfolgreich abschließen können. Weitere Anforderungen werden nicht genannt.

Tabelle 5: Zuschüsse aus dem KHG Hilfsfonds durch die KHG 2015-2017

	Jahr 
	Gesamtbetrag in Euro
	Anzahl der bezuschussten Personen
	Durchschnittliche Bezuschussung je Person in Euro

	2017
	6.344
	24
	264

	2016
	5.789
	22
	263

	2015
	9.840
	34
	300


Quelle: Liste 5 der KHG

Die Förderung von Einzelpersonen erfolgt auf Basis eines persönlichen Gesprächs mit dem zuständigen Referent Beihilfe, der über die Förderhöhe entscheidet. Es gibt kein formales Antragsverfahren. Vereinzelt erhalten Personen Mittel aus dem KHG-Hilfsfonds nach ihrer Förderung durch Beihilfe und Stipendien. Die Auszahlungen erfolgen in der Regel in bar. 

Die Dokumentation der Zahlungen erfolgt analog der anderen Einzelpersonenzuschüsse durch die Verwaltungsangestellte in den Listen 1 bis 6. Allerdings werden durch den KHG-Hilfsfonds auch Essensgelder für Kita-Kinder gezahlt. Diese fließen direkt an die Kita und werden somit nicht über die KHG-Hilfsfondsliste erfasst. In Einzelfällen werden auch studentischen Hilfskräften im Umfeld der KHG, oder Beihilfe- und Stipendienempfänger/innen aus dem KHG-Hilfsfonds Zuschüsse gezahlt.
Die Überwachung des Budgets des KHG-Hilfsfonds erfolgt durch die Verwaltungsangestellte. 

Der Name der Zahlungsempfänger/innen und der Grund der Förderung wird lediglich in einer knappen Dokumentation vom zuständigen Referenten beschrieben. Eine Überprüfung der Bezuschussungsgrundlage ist dadurch nicht möglich. Allerdings ist für die geringen Auszahlungsbeträge ein ausführliches Antrags- und Prüfverfahren auch nicht sinnvoll. Die beiden Schirmherren wünschen laut Auskunft der KHG keine Berichte über die Bewirtschaftung der Spenden. 

Spendenquittungen werden durch die Verwaltungsangestellte ausgestellt und unterschrieben. Dies erfolgt außerhalb der Zuständigkeit der Abteilung 4.1 Finanzen. 

Feststellungen
	[16.] Der KHG-Hilfsfonds hat keine präzise Festlegung des Mittelverwendungszwecks. Dies birgt das Risiko, dass die Mittelverwendung nicht überprüft werden kann. Die zweckgebundene Mittelverwendung wird derzeit auch nicht kontrolliert.
Vergleichbar den Beihilfen, ist durch den engen persönlichen Kontakt mit den Antragsteller/innen und die ungeregelte Vergabemöglichkeit eine objektive Bewilligung dieser Zuschüsse nicht möglich. Dies birgt grundsätzlich das Risiko der Begünstigung von Einzelpersonen.  

Spendenquittungen werden derzeit außerhalb der Zuständigkeit (Abt. 4.1) durch die KHG erstellt. Die KHG erhält auch Barspenden, für die sie direkt Spendenquittungen ausstellen muss. 
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Der KHG-Spendenfonds sollte in Absprache mit den Anforderungen der Abteilung 4.1 an Spendenquittungen präziser geregelt werden, um einen für Spenden notwendige Mittelverwendungsnachweis zu ermöglichen. Da mit der Ausstellung von Spendenquittungen ein Haftungsrisiko im Fall der nicht zweckgebundenen Mittelverwendung einhergeht, ist eine fachliche Prüfung der zweckgebundenen Mittelverwendung durch die Fachabteilung 1.2 hierfür notwendig.
Die Mittelverwendung aus dem KHG-Hilfsfonds ist in den relevanten Buchhaltungslisten vollständig zu dokumentieren, um eine vollständige Erfassung der zweckgebundenen Ausgaben zu sichern. 

Die Vergabe ist so zu regeln, dass eine persönliche Begünstigung ausgeschlossen wird. Eine Begrenzung auf einen einmaligen Einzelzuschuss von ca. 100 Euro / Person ist zu prüfen. Dies würde zur Erweiterung der Anzahl von geförderten Personen trotz eines begrenzten Budgets beitragen. 
Die Spendenakquise darf nicht zu Lasten der Kernkompetenzen der KHG gehen. 

Die Zuständigkeiten für Spendenquittungen liegen bei der Abteilung 4.1. Die Möglichkeiten für Spendenquittungen durch die KHG im Fall von Barspenden sind mit der Abteilung 4.1 zu klären. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Organisationsreferentin und Referent Beihilfe, KHG
	31.12.2018


6.4.5. Nothilfe bzw. Unterstützung

In der KHG wird gelebt, dass sowohl vom Leiter KHG als auch vom Referenten Beihilfe Kirchensteuermittel an Einzelpersonen über sogenannte Nothilfe bzw. Unterstützung vergeben werden, die zu einem geringen Anteil mit Einnahmen aus Kollekten ergänzt werden.
Es gibt keine Richtlinie für die Vergabe dieser Mittel. Beide Beteiligte benennen als Grundlage für diese Einzelzuschüsse die in Kirchengemeinden üblichen karitativen Zahlungen. Die KHG ist keine Kirchengemeinde, der Leiter KHG verfügt nicht vergleichbar wie Pfarrer über eine Treuhandkasse, die eine Vergabe von Kollekten für karitative bzw. seelsorgliche Zwecke ermöglicht. Für Verwaltungsangestellte gibt es grundsätzlich keine Möglichkeit dieser regellosten Einzelbezuschussung von Dritten. Es gibt keine Abstimmung mit dem Generalvikariat zu dieser Vorgehensweise. 

Die Auszahlungen werden von der Verwaltungsangestellten mit den Begriffen Nothilfe und Unterstützung in den Listen 1 bis 5 dokumentiert. Diese getrennten Begrifflichkeiten stammen noch aus der Zeit als zwei Pfarrer in der KHG tätig waren. Dabei werden die Mittel, die vom Referenten ausgezahlt werden, als Nothilfe bezeichnet. Die Mittel, die der Leiter KHG vergibt, werden in der Buchhaltung als Unterstützung, vom Leiter KHG selbst aber als Nothilfe bezeichnet. In der Buchhaltung sind die beiden Begrifflichkeiten nicht trennscharf verwendet.

Buchhalterisch werden diese Mittel unter Zuschüsse bzw. Auszahlungen an Dritte zugeordnet und hierunter auch budgetiert. 
Folgende Zahlungen konnten aus Datev und Liste 5 ausgewertet werden: 
· Auszahlungen über Nothilfe betrugen in 2017 ca. 1.340 Euro, in 2016 ca. 1.615 Euro und in 2015 ca. 1.840 Euro mit durchschnittlich ca. 90 Euro je Zahlung. 

· Auszahlungen über Unterstützung in 2017 betrugen ca. 5.174 Euro; in 2016 wurden ca. 7.070 Euro (durchschnittliche ca. 243 Euro je Zahlung) und Einnahmen durch Kollekten ca. 1.640 Euro; in 2015 ca. 3.505 Euro und Einnahmen über Kollekten ca. 2.150 Euro.
Der Prozess für die Mittelvergabe wird bei der KHG so gelebt, dass sowohl der Leiter KHG als auch der Referent durch den persönlichen Kontakt entscheiden, wer eine solche Unterstützungsleistung erhält. Die Höhe wird jeweils individuell durch einen der beiden festgelegt. Die Auszahlung erfolgt weitgehend in bar anhand eines Auszahlungsbelegs. Darauf sind ein Name und eine Unterschrift dokumentiert. Es gibt keine weitere Dokumentation über die Vergabe und die Geldempfänger/innen. Eine Überprüfung dieser Mittelvergabe auf Ordnungsmäßigkeit ist nicht möglich. Ergänzend kommt hinzu, dass der Leiter KHG in seiner Funktion als Pfarrer über das ‚Forum Internum‘ Barmittel für einen Teil der Unterstützungszahlungen selbst auf dem Auszahlungsbelegt quittiert, ohne sich später die Übergabe dieses Geldes an Dritte bestätigten zu lassen. Laut Auskunft möchte er die Geldempfänger/innen durch die Bestätigung des Geldempfangs nicht demütigen. Die Namen der Geldempfänger/innen seien in einer geschützten Liste auf seinem Computer dokumentiert. 
Vereinzelt gibt es Mehrfachförderung einzelner Personen aus verschiedenen Finanzquellen, auch über die Nothilfe. Vereinzelt erhalten studentische Aushilfskräfte der KHG Nothilfe. 

Feststellungen
	[17.] Es gibt keine Regel für die Bezuschussung von Einzelpersonen in der praktizierten Form über Nothilfe und Unterstützung. Die Regelungen zur Treuhandkasse eines katholischen Pfarrers greifen in diesem Fall nicht.
Diese ohne schriftliche Regel praktizierte Vergabe von Kirchensteuermitteln birgt insgesamt ein hohes Risiko der Begünstigung von Dritten. Verstärkt wird dies durch die Geldübergabe an Dritte ohne Quittierung, da die Ordnungsmäßigkeit der Mittelübergabe nicht überprüfbar ist. 
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Der Leiter KHG stimmt die Vergabe von Nothilfe mit dem Leiter der Hauptabteilung 1 ab und regelt die Höhe eines Budgets hierfür. Dieses Budget, als Bestandteil des vorhandenen Budgets der KHG „Zuschüsse an Dritte“ sollte 10.000 Euro jährlich nicht überschreiten. 
Die Anfang 2019 in Kraft tretende Treuhandkassenordnung für den Leiter KHG und ein Budget für Nothilfe kann dafür zugrunde gelegt werden. Die hier geregelten Einzelheiten zur Führung der Treuhandkasse und zur Führung des Treuhandbuchs gelten analog.
Im Fall einer Genehmigung eines Nothilfebudgets sind Einzelzuschüsse ausschließlich über den Pfarrer der KHG zu tätigen.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Leiter KHG in Abstimmung mit dem Hauptabteilungsleiter 1
	31.05.2018


6.4.6. Schulfee

Die Schulfee ist ein spendenbasiertes Projekt der KHG, das zur Finanzierung von Schulgebühren von bedürftigen Kindern in Sambia in 2012 initiiert wurde. Kooperationspartner ist das Development Department der Diözese Monze. Es werden keine Einzelpersonen gefördert, sondern die Spendenmittel werden an die Development Department der Diözese Monze weitergeleitet. 
Die Spendeneinnahmen und -ausgaben laufen über das Girokonto bzw. die Barkasse der KHG. Das jährliche Budget für die Schulfee schwankt, gemäß der KHG-Liste 5 besteht für 2015 ein Budget von ca. 8.700 Euro und für 2016 von ca. 5.440 Euro. Die dafür zweckgebundenen Spenden werden laut dieser Liste nahezu in gleicher Höhe nach Sambia weitergeleitet. Das Budget wird von dem für das Projekt zuständigen Referenten der KHG überwacht. 

Die Verwaltungsangestellte stellt Spendenquittungen hierfür aus. 

Feststellungen
Betreffend Spendenquittungen siehe Kapitel 6.4.4. 
6.5. Datenverarbeitungssysteme KHG

Die KHG ist nicht in das EDV-System des Generalvikariats eingebunden. Auch die E-mail Adressen der KHG Beschäftigten sind keine Adressen der Domain des Bistums Aachen (@bistum-aachen.de), sondern eigenständige Adressen (@khg-aachen.de).

Die KHG nutzt abweichend vom Generalvikariat Microsoft Office, basierend auf einem eigenen Lizenzkauf. 

Diese Trennung wird von der KHG damit begründet, dass sie aufgrund der engen Anbindung an die RWTH ein mit deren EDV-Systemen kompatibles eigenes EDV-System benötigen würde. 

Die IT-Nutzung war nicht Gegenstand der Prüfung.
7. Studentenwerk der Katholischen Hochschulgemeinde e.V. (STW)

Das STW ist ein gemeinnütziger Verein und damit ein eigenständiger Rechtsträger. Der Verein ist Dienstleister für das Bistum Aachen für die Verwaltung der Wohnheime und ist Träger einer Kita.

Das STW weist laut Solidaris Jahresabschluss für das Jahr 2016 wie folgt aus: 
· Einnahmen: ca. 2.23 Mio. Euro, davon ca. 1.26 Mio. Einnahmen aus Zuschüssen und Zuweisungen. 

· Ausgaben: ca. 2.09 Mio. Euro, davon ca. 1.38 Mio. Euro für Personal. 

· Bilanzergebnis: 282.215,53 Euro. 
Für 2017 wird ein Jahresüberschuss von ca. 50.000 Euro ausgewiesen.
7.1. Gebäude und Nutzungsvereinbarungen des STWs
Das STW bewirtschaftet folgende Gebäude und Einrichtungen:

· Pontstraße 74 – 76 (im Eigentum des Bistums Aachen), genutzt für:

· Chico Mendes als Wirtschaftsbetrieb bzw. Gewerbe (Lernraum und Kneipe)

· Verwaltung STW

· Verwaltung KHG
· Kegelbahn (Vermietung, gewerbliche Nutzung)

· Pontstraße 72 (im Eigentum des Bistums Aachen), genutzt als Wohnheim für Studierende und dem Mieter Mentorat (Einrichtung des Bistums Aachen und Mieter des STW mit monatlichen Mietzahlungen)
· Neupforte 3/7 (im Eigentum des Bistums Aachen), genutzt als Wohnheim für Studierende (für Paare und Familien) 
· Eckertweg 3-5 (im Eigentum der zuständigen Kirchengemeinde, aber Bistum Aachen übernimmt Instandhaltungszuschuss und weitere anfallende Kosten für z.B. Gartenpflege), genutzt als Wohnheim für Studierende
· Hermannstraße 15 (im Eigentum des STW), genutzt als Wohnheim für Studierende

· Langer Turm (im Eigentum der Stadt Aachen), genutzt als Wohnheim für Studierende 

· Ferienhaus (Dr. Dicke Haus) in Heimbach (im Eigentum des STW)

· Kita Höfchensweg 35 (im Eigentum des Bistums Aachen). 
Es existiert eine Nutzungsvereinbarung vom 15.12.2008/08.01.2009 zwischen dem Generalvikariat (Abteilung 4.2) und dem STW über die Nutzung der Grundstücke/Gebäude und Einrichtungen in der Pontstraße 72 – 76 und der Neupforte 3/7 durch das STW:

· Diese Nutzungsvereinbarung regelt die kostenfreie Nutzung dieser Gebäude durch das STW. Das STW übernimmt gemäß Nutzungsvereinbarung die Darlehenstilgung. Eine detaillierte Erläuterung zur vereinbarten Darlehenstilgung existiert nicht. 
· Diese Vereinbarung enthält Fehler, indem Flächen mancher Gebäude wahrscheinlich durch Kopierfehler der KHG mehrfach zugerechnet wurden. Der KHG sind 837,80 qm in dem Gebäude Neupforte und dieselbe Fläche im Gebäude Pontstr. 74-76 zugeordnet (§ 3). 
Darüber hinaus existieren folgende Nutzungsvereinbarungen: 

· 01.09.2015: Anpassung der Instandhaltungsrücklage (Pontstraße 72 – 76; Neupforte 3/7). Darin wurde die jährliche Instandhaltungspauschale i.H.v. 30.000 Euro zum 01.01.2015 auf 32.550 Euro angehoben. 

· 01.01.2015: Präambel Gebäude „Eckertweg“

· Nutzungsvereinbarung vom 01.01.2015 – 31.12.2024

· Jährliche Instandhaltungszahlungen: 16.275 Euro
Gemäß Nutzungsvereinbarung vom 15.12.2008/08.01.2009 hat das STW zu Beginn der Laufzeit der Nutzungsvereinbarung eine einmalig Instandhaltungsrücklage in Höhe von 30.000 Euro erhalten, welche nach der Vertragslaufzeit zurückzuzahlen und zu verzinsen ist. In der ergänzenden Nutzungsvereinbarung von 2015 wird jedoch eine jährliche Instandhaltungsvereinbarung geregelt. Die beiden Regelwerke, ursprüngliche Nutzungsvereinbarung und Aktualisierung sind hinsichtlich der Instandhaltungspauschalen widersprüchlich. 
Darüber hinaus hat das STW noch folgende Vereinbarungen:

· Das Wohnheim Langer Turm gehört der Stadt Aachen und wurde vom STW gepachtet. Das STW zahlt eine Monatsmiete in Höhe von 100 Euro, die Stadt Aachen übernimmt die Sanierungskosten.

· Das Grundstück des Wohnheims Eckertweg gehört der Kirchengemeinde und nicht dem Bistum Aachen. Die Abteilung 4.2 übernimmt formlos und auf individueller Basis Kosten für die Gartenpflege, die dem Kostenträger des Gebäudes zugschrieben werden.
Feststellungen
	[18.] Die grundsätzliche Nutzungsvereinbarung ist nicht mehr aktuell, in einigen Bestandteilen nicht präzise und durch die aktuelleren Ergänzungen intransparent. Sie enthält Fehler in der Zuordnung der Nutzfläche der KHG je Gebäude. 
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Die Nutzungsvereinbarungen werden aktualisiert, siehe Feststellung 31. 


7.2. Gemeinnütziger Verein STW
In der Verwaltung des STWs sind derzeit der Geschäftsführer, eine Sachbearbeiterin, ein Mitarbeiter für die Hausverwaltungen und ein Hausmeister tätig. Der Geschäftsführer und die Sachbearbeiterin können sich bezüglich Buchhaltung und Personalbuchhaltung gegenseitig vertreten. Aufgrund der Vereinsstruktur ist der Vereinsvorsitzende, der gleichzeitig Leiter der KHG ist, Vertreter des Geschäftsführers. 

Gemäß erhaltener Personallisten sind 

· 41 Mitarbeiter/innen beim gemeinnützigen Verein des STW, davon:

· 17 aktive Angestellte

· 10 geringfügig Beschäftigte 

· 14 aktive gewerbliche Arbeitnehmer/innen 

· 16 Mitarbeiter/innen im Wirtschaftsbetrieb Chico Mendes angestellt, davon:

· 15 geringfügig Beschäftigte (max. 450 Euro) 

· 1 Werkstudent (kann unbegrenzt arbeiten). 

Personalkosten werden teilweise über Rechnungslegung durch die KHG refinanziert, siehe Kapitel 6.3. 

Für alle Beschäftigten besteht laut Auskunft ein jeweils einheitlicher Arbeitsvertrag. Neueinstellungen finden hauptsächlich im Chico Mendes statt. Über einen Personalbogen werden die Daten erfasst und darauf folgend in das System Sage HR Payroll durch die Sachbearbeiterin eingegeben. 

Der gemeinnützige Verein STW hat zahlreiche Mitglieder und auch Vorstandsmitglieder aus dem Kreis der Beschäftigten und dem Umfeld der KHG. Dies ist laut Satzung so geregelt. Derzeit ist der Leiter KHG der Vorstandsvorsitzende, der Referent Beihilfe der KHG ist weiteres Vorstandsmitglied.

Das STW als gemeinnütziger Verein hat eine Satzung, die aus dem Jahr 1995 stammt. In der Satzung sind dem Bistum Aachen Prüfrechte für die Geschäftsführung des STW eingeräumt. Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen dem Bistum Aachen zu. 
Der Verein hat keine Geschäftsordnung und auch keine weiteren Regelwerke wie eine Unterschriftenrichtlinie. Der Geschäftsführer gibt Zahlungen frei. Laut Auskunft werden größere Anschaffungen und Investitionen im Vereinsvorstand abgestimmt. Auch die Bankkonten des STW sind per Alleinverfügungsberechtigung und ohne Wertgrenze (Ausnahme S-Firm/Online-Banking Sparkasse) eingerichtet. 

Jährlich finden laut Auskunft ca. 5-6 Vorstandssitzungen sowie eine Mitgliederversammlung statt. Der Verein hat keine Kassenprüfung, was gemäß Satzung auch nicht verlangt wird. Stattdessen erhalten die Mitglieder, auch als Grundlage für die Entlastung des Vorstandes, den Jahresabschluss der Prüfungsgesellschaft Solidaris. Der Geschäftsführer berichtet an den Vorstand des Vereins.

Die Bescheide zur Körperschaftssteuer (Gemeinnützigkeitsbescheinigung) für das STW liegen für die Jahre 2014 – 2016 vor. Das STW erhält trotz Gemeinnützigkeit so gut wie keine Spenden. Benefizaktivitäten in den Wohnheimen werden von den Studierenden häufig den Verwendungszwecken im Umfeld der KHG zugeleitet. Die Gemeinnützigkeit ist im Fall des STW hinsichtlich der steuerlichen Bewertung seiner Aktivitäten wichtig. 
Feststellungen
	[19.] Ein gemeinnütziger Verein mit einer kleinen Verwaltungsstruktur birgt das Risiko, dass er kein Internes Kontrollsystem mit einer Funktionstrennung und einem wirksamen Vier-Augen-Prinzip regeln kann. Dies birgt Haftungsrisiken für den Vorstand.
Der Verein hat keine Geschäftsordnung und auch keine in Vereinen normalerweise etablierte Funktion der Kassenprüfung durch die Vereinsmitglieder. Dies birgt Haftungsrisiken für den Vorstand. 
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Eine Geschäftsordnung für den Verein wird erstellt. Es werden Freigabegrenzen für Zahlungen, Bestellungen, Barauszahlungen innerhalb der Verwaltung des STW, Verfügungsberechtigung über die Konten des STW sowie dafür  das Vier-Augen-Prinzip über die Vorstandsmitglieder  festgelegt. 

Der Vereinsvorstand beauftragt aus seinem Kreis einen Verantwortlichen für die Erstellung einer Geschäftsordnung. 
Der Verein führt eine Kassenprüfung ein und legt die Grundlage hierfür in der Satzung fest.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Vereinsvorsitzender 
	30.09.2018


	[20.] Da die Kosten für die Raummiete, Hausaufsicht und Getränke auf das Konto des STW „Gemeinnützigkeit“ überwiesen werden, muss der Teil für Haussicherheit und Getränke auf das Chico Mendes Konto transferiert werden. Laut Auskunft erfolgt dies nicht regelmäßig und nicht mit den genauen Beträgen. Es werden Pauschalbeträge überwiesen. Dies birgt ein steuerrechtliches Risiko, da diese Kosten für den Wirtschaftsbetrieb des STW sind.
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Die Beträge werden zeitnah und vollständig dem korrekten Konto und dem Wirtschaftsbetrieb zugeordnet.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Sachbearbeiterin STW
	31.07.2018


7.3. Datenverarbeitungssysteme

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung des STW erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms Sage New Classic 2016, der Fa. Sage Software GmbH.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wird mittels des Programms Sage HR Payroll 2016 abgewickelt.

Seit Januar 2018 wird laut Auskunft die Liquiditätssoftware von SAGE verwendet. 

Für Onlineüberweisungen wird das Programm S-Firm der Sparkasse genutzt.

Die IT-Nutzung war nicht Gegenstand dieser Prüfung.
7.4. Budget, Zuschüsse, Kostenträger

Zwischen STW und dem Bistum Aachen besteht über die vom STW genutzten Gebäude (Zentrum, Wohnheime), die teilweise dem Bistum Aachen gehören, ein Bezug über folgende Kostenträger:
· 24218111 Neupforte 3-7

· 24218117 Pontstr. 72 

· 24218176 Eckertweg 3-5

Der Kostenträger für die Pontstraße 72 umfasst auch das Gebäude Pontstraße 74-76, dies ist allerdings erst erkennbar, wenn man den Kostenträger und die darauf laufenden Buchungen auswertet. 

Darüber hinaus ist das STW ein Kreditor des Bistums Aachen, da das Bistum sowohl Zuschüsse als auch Rechnungen an das STW zahlt.

Feststellungen
	[21.] Die Kostenträgerbezeichnung 24218117 Pontstr. 72 Studentenzentrum ist missverständlich. 
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Der Kostenträger ist zu ergänzen um die Hausnummern 74-76.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Abteilungsleiter 4.1
	31.07.2018


Das STW beantragt jährlich eine Förderung bei der Abteilung 1.2. Diese Beantragung umfasste in 2017 einen Betrag in Höhe von 310.000 Euro, bewilligt wurden lediglich 279.500 Euro. Hinzu kommen die jeweils vereinbarten Einzelzuschüsse je Gebäude und Aktivität wie z.B. Kita, Lernraum Chico Mendes. Die STW stellte ihren Antrag für 2017 im September 2016, der Antrag wurde von der Abteilung 1.2 im Dezember 2017, also zum Ende des Budgetjahres bewilligt. Die Zahlung von monatlichen Abschlagszahlungen ist also bis beinahe zum Ende des laufenden Jahres vorläufig. Für 2017 musste das STW eine Schlusszahlung zur gesamt bewilligten Summe anmahnen. 
Zuschüsse werden von der Abteilung 1.2 und der Abteilung 4.2 gewährt. Es konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob und welche Abteilung für ihre Zuschüsse an das STW Verwendungsnachweise einfordert, da auch das Verständnis von Verwendungsnachweisen unterschiedlich ist. Die Jahresabschlüsse von Solidaris werden vom STW an die Abteilung 1.2 weitergeleitet. Es ist davon auszugehen, dass die Mittelverwendung durch das STW derzeit nicht im Generalvikariat geprüft wird. 
Bauliche Umsetzungen erfolgen laut Auskunft in Abstimmung mit der Abteilung 4.2. 

Die Mittelbeantragung, die Bezuschussung, die Zahlungen des Generalvikariats und die entsprechenden Buchungen auf unterschiedliche Kostenträger sind aufgrund der vorhandenen Dokumentation kaum in Einklang zu bringen und demzufolge schwer zu überwachen. Hinzu kommt, dass das Bistum Aachen je nach Instandhaltungsbedarf in den Gebäuden zusätzliche, unterschiedliche Instandhaltungszuschüsse für Baumaßnahmen gewährt. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass durch einen bis ca. 2013 aufgelaufenen Instandhaltungsstau in den Folgejahren und anhaltend umfangreichere Instandhaltungsmaßnahmen anstehen. Mittel für die Instandhaltung wird aus dem Budget der Abteilung 4.2 an das STW überwiesen und vom STW umgesetzt. 

Aufgrund der derzeit unbekannten zukünftigen Instandhaltungsanforderungen für die Gebäude des Bistums Aachen wird derzeit in Abstimmung mit der Abteilung 4.2 ein Fachgutachten über die notwendigen Maßnahmen und die dafür zu erwartenden Kosten erstellt. 
Die Budgetierung und daraufhin die Beantragung der Mittel erfolgen auf Basis der Ist-Kosten des Vorjahres. Daraus erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich. Die Budgetierung erfolgt getrennt nach den Gebäuden und Aktivitäten (Wirtschaftsbetrieb Chico Mendes) und wird auch so in der Struktur des Jahresabschlusses abgebildet. 

Das beantragte Budget wird im Buchhaltungssystem erfasst und monatlich durch die Sachbearbeiterin und den Geschäftsführer analysiert. 

Die mit der Stadt Aachen vereinbarten Mietkosten von monatlich 100 Euro für das Gebäude Langer Turm sind im Budget des STW nicht berücksichtigt. 

Feststellung

	[22.] Die gesamte Budgetierung, Beantragung, Mittelbewilligung, Mittelauszahlung und Ausweisung im Jahresabschluss des STW in der Dokumentation und Buchhaltung von STW, Abteilung 1.2 und 4.2 sind intransparent. Hinzu kommt die Quersubventionierung des Lernraums Chico Mendes durch die KHG. Die Gesamtkosten für das Konstrukt KHG-STW sind intransparent und nur durch eine aufwändige, jährliche Auswertung des Kreditors STW, aller Kostenträger, auch Gebäudekostengträger möglich (siehe Tabelle 1). 

Eine Überwachung der Mittelverwendung durch das Generalvikariat, sowohl für KHG als auch STW, findet derzeit nicht angemessen statt.

Die jährliche Mittelbeantragung und späte Bewilligung durch die Abteilung 1.2 birgt für das STW Unsicherheit und ständigen Mehraufwand. 

Die derzeit unbekannten Kosten für die zukünftige Instandhaltung der Gebäude und gleichzeitig die Trennung zwischen Zuständigkeit der Abteilung 4.2 und Umsetzung von Maßnahmen durch das STW bergen ein Risiko für die Finanzierung des Konstruktes STW-KHG. 
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Die gesamte intransparente Finanzsituation, auch in Verbindung mit den nicht aktuellen Nutzungsvereinbarungen, ist zwischen STW, KHG und den Abteilungen 4.2, 1.2 zu diskutieren.

Das Generalvikariat sollte anstreben, die Finanzbeziehungen, die Zuständigkeiten und mittelfristige Budgetierung in eine Verantwortlichkeit zu legen, dort eindeutig zu erfassen und insgesamt zu budgetieren und zu überwachen. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Geschäftsführer STW mit Abteilungsleiter 4.2 und Abteilungsleiterin 1.2.
	31.12.2018 


7.5. Rechnungswesen STW

Bearbeitung Eingangsrechnungen im STW
Eingehende Rechnungen werden von der Sachbearbeiterin mit einer fortlaufenden Nummer versehen und an den jeweils Zuständigen zur sachlichen und rechnerischen Rechnungsprüfung weitergeleitet. Die Rechnungsprüfung wird entsprechend auf der Rechnung dokumentiert. Die geprüften Rechnungen werden in einer Rechnungsmappe bis zur Fälligkeit aufbewahrt.
In der Regel führt der Geschäftsführer des STW freitags die Zahlungen der fälligen Rechnungen per online Überweisung mittels des Online-Banking-Programms S-Firm aus. Die Sachbearbeiterin kann ihn hier vertreten. Überweisungslimits bestehen für den Geschäftsführer bei 10.000 Euro, für die Sachbearbeiterin bei 3.000 Euro.
Die überwiesenen Rechnungen werden zurück an die Sachbearbeiterin gegeben, welche die Zahlung mittels Kontoauszug kontrolliert und bucht. Bei diesem Prozess hat für das STW Vorrang, die Rechnungen aufgrund von Skonto vor der Buchung zu überweisen. 

Die Stichprobe ergab keine durchgängige Freigabe von Rechnungen vor der Überweisung durch den Geschäftsführer. 

Die Anlage der Bankverbindung im Überweisungsprogramm Online-Banking (S-Firm) erfolgt durch den Geschäftsführer. Änderungen von Bankverbindungen und Daten werden nicht im Banking-Programm dokumentiert. Sie sind kaum überwachbar. 

Feststellungen
	[23.] Zahlungen werden per Einzelvollmacht durch den Geschäftsführer bzw. die Sachbearbeiterin ausgeführt. Eine Kontrolle der Kontoauszüge durch den Geschäftsführer erfolgt nicht. 
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Siehe Feststellung [19.], Einführung einer Geschäftsordnung und Kassenprüfung.


	[24.] Eingangsrechnungen werden nicht durchgängig vor Auszahlung durch den Geschäftsführer schriftlich freigegeben.
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Die Rechnungsfreigabe wird durch den Geschäftsführer des STWs vor Zahlungsanweisung auf dem Beleg schriftlich dokumentiert.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Geschäftsführer STW 
	31.05.2018


	[25.] Die Stichprobe und Informationserhebung ergab, dass auf Rechnungen, die bereits zur Zahlung angewiesen wurden, kein Vermerk „bezahlt“ erfolgt. Dies birgt das Risiko von Doppelzahlungen.
	[A]

	Maßnahmen
	
	

	Zur Zahlung angewiesene Rechnungen werden mit „bezahlt oder zur Zahlung angewiesen“ markiert. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Sachbearbeiterin STW
	31.05.2018


Bearbeitung Ausgangsrechnungen im STW

Rechnungen werden mittels Word-Formatvorlage von den jeweils Zuständigen erstellt und an den Kunden gesendet. Eine Kopie der Rechnung bleibt bei der Sachbearbeiterin des STW, im Ordner „Offene Rechnungen” abgelegt und der Zahlungseingang wird gemäß Kontoauszug nachgehalten. 

Ausgangsrechnungen sind nicht nummeriert. Das UStG. § 14, Satz 4, Punkt 4 fordert „eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer)“.

Feststellungen

	[26.] Ausgangsrechnungen werden nicht fortlaufend durchnummeriert. Dies entspricht nicht den Anforderungen an Rechnungen nach UStG.
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Ausgangsrechnungen werden fortlaufend nummeriert. 

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Sachbearbeiterin STW
	31.05.2018


7.6. Bank

Das STW verfügt über ein Konto bei der Sparkasse sowie mehrere Konten bei der Pax-Bank. Es werden getrennte Konten jeweils für den gemeinnützigen Betrieb sowie für den Wirtschaftsbetrieb (Chico Mendes) geführt. Auf das Sparkassenkonto werden die Einnahmen aus dem Chico Mendes eingezahlt und von dort auf das zugehörige Pax-Bank-Konto überwiesen. Die Wohnheimmieten fließen auf das Konto der Pax-Bank. 
Der Geschäftsführer des STWs sowie die Sachbearbeiterin verfügen jeweils über eine HBCI Karte mit PIN, womit Überweisungen alleine mittels eines Kartenlesers ausgeführt werden können.

Feststellungen

	[27.] Die Vollmachten sind Einzelverfügungsberechtigungen. Eine nachträgliche Kontrolle der Kontoauszüge im Vier-Augen-Prinzip erfolgt nicht.  
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Siehe Feststellung [19.], Einführung einer Kassenprüfung, 


Anlage von Stammdaten im Banking-Programm

In der Vergangenheit wurde fast ausschließlich mit der Sparkasse zusammengearbeitet. Aus diesem Grund waren die meisten zahlungsrelevanten Stammdaten bereits im Programm der Sparkasse erfasst. Da es keine Schnittstelle zum Programm Profi Cash der Pax-Bank gibt, wird weiter über das Online-Überweisungsprogramm der Sparkasse überwiesen. Laut Auskunft werden über dieses Programm die Überweisungen vom Hauptkonto Pax-Bank ausgeführt.

Im Programm S-Firm (Sparkasse) werden neue Zahlungsempfänger vom Geschäftsführer des STWs auf Basis der Rechnungsdaten angelegt. Die Sachbearbeiterin hat ebenfalls die Berechtigung zur Anlage von Stammdaten des Zahlungsempfängers. Bei wiederkehrenden Überweisungen wird auf die bereits angelegten Stammdaten zugegriffen.
Feststellungen

	[28.] Die Alleinverfügungsberechtigung auf Bankkonten und die Änderungsmöglichkeit von Stammdaten der Bankverbindungen sind ein grundsätzliches Risiko, da Änderungen nicht erkennbar sind. 
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Der Vorstand trägt dieses Risiko.


Stichprobe Bank-Saldenbestätigung

Am Jahresende erstellt die Bank Saldenbestätigungen, welche von Solidaris überprüft werden. 

Im Rahmen einer Stichprobe wurden die Ist-Bestände (gemäß Kontoauszug) mit den Soll-Beständen (gem. Buchhaltung) abgeglichen. Die Prüfung zeigte keine Auffälligkeiten. 

7.7. Barkasse 

Es existiert je eine Barkasse für den Wirtschaftsbetrieb Chico Mendes sowie für die Verwaltung des STW. Die Sachbearbeiterin ist für die Führung der Barkassen verantwortlich.
Die Kassen werden im Rahmen des Jahresabschlusses durch Solidaris geprüft.

Die Kassen werden im Tresor aufbewahrt. Schlüssel zu dem Tresor haben laut Auskunft nur der Geschäftsführer und die Sachbearbeiterin.
Schecks und EC-Karten werden nicht verwendet. 

Feststellungen

	[29.] Laut Auskunft erfolgt keine Prüfung der Kasse in Form eines Kassensturzes durch eine dritte Person.
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Es werden unangekündigt, regelmäßig Überprüfungen der Kassen vom Geschäftsführer durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Geschäftsführer STW 
	31.05.2018


	[30.] Aus-/Einzahlungen erfolgen nicht mit fortlaufend nummerierten Aus-/Einzahlungsbelegen. Darüber hinaus erfolgt die Erfassung der Ein-/Auszahlungen erst zum Monatsende in einem digitalen Kassenbuch. Die erfassten Daten sind laut Auskunft erst nach dem Export in ein Buchhaltungssystem unveränderlich.
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Das Buchhaltungsprogramm verfügt über eine bislang nicht aktivierte Funktion für die Nummerierung von Belegen. Die Aktivierung wird beantragt, um die nummerierten Belegausdrucke zu ermöglichen.

Die Ein-/Auszahlungen werden zeitnah in einem nachträglich nicht veränderbaren Kassenbuch erfasst.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Sachbearbeiterin STW 
	31.05.2018


Im Rahmen der Prüfung wurde ein Kassensturz für beide beim STW vorhandenen Kassen durchgeführt. 
Im Rahmen der Prüfung wurde eine Differenz in Höhe von 1.330,68 Euro in der Chico Mendes Kasse festgestellt, die während der Prüfung aus Krankheitsgründen nicht mehr geklärt werden konnte. Im Nachgang zur Prüfung haben Vorstandsmitglieder des STW diese Kasse gezählt und keine Differenzen identifiziert. Hierzu liegen Zählprotokolle vor.
Baraus- und -einzahlungen

Der/die auslegende Mitarbeiter/in gibt die Kostenstelle und das zu bebuchende Sachkonto auf dem Beleg an und reicht diesen persönlich bei der Sachbearbeiterin ein. Laut Auskunft sind für Barauszahlungen keine Betragsgrenzen definiert. 
Einnahmen werden mit Einnahmebeleg vereinnahmt, das Geld in die Kasse gelegt und der Beleg zum Monatsende im Buchhaltungssystem erfasst.

Die Prüfung von Bareinzahlungen im Rahmen einer Stichprobe ergab u.a. Verbesserungsbedarf (wie Privateinkäufe über das STW), die mit dem Geschäftsführer in der Prüfung besprochen wurden.

Feststellungen

	[31.] Die Stichprobe der Barauszahlungen zeigte folgende Schwachstellen der Belegqualität auf: Häufig keine schriftliche Zahlungsfreigabe, kein Auszahlungsbeleg erstellt, keine Zahlungsempfänger/innen genannt. Vereinzelt sind Leistungen nicht nachvollziehbar, Rechnungen entsprechen nicht den Vorgaben des UStG. Darüber hinaus wird praktiziert, dass die Zahlungsanweisende auch Zahlungsempfängerin ist. 
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Barauszahlungen werden im Vorfeld durch eine anweisungsberechtigte Person schriftlich freigegeben.
Die Qualität der Barkassenbelege wird hinsichtlich o.g. Schwachstellen verbessert. Zu prüfen ist, inwieweit die Kassenordnung des Generalvikariats durch das STW übernommen werden kann.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Geschäftsführer und Sachbearbeiterin STW 
	31.05.2018


7.8. Jahresabschluss und Bilanzen 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris erstellt die Jahresabschlüsse des STW. Solidaris hat eine Schnittstelle zum Buchhaltungssystem des STW. Laut Auskunft des STW würde Solidaris auch über Stichproben Prüfungen der Belege und Kontoauszüge durchführen. Dies ist in den Jahresabschlüssen nicht dokumentiert. 

Bislang wurde den Vereinsmitgliedern jeweils der Jahresabschluss von Solidaris in der jährlichen Hauptversammlung präsentiert und war Grundlage für die Entlastung des Vorstandes. 

Im Januar erfolgt jährlich im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Prüfung/Abstimmung der gesamten Buchhaltung bei STW durch Solidaris. Ggf. werden falsche Buchungen korrigiert. 
Feststellungen

	[32.] Solidaris Jahresabschlüsse ersetzen keine in Vereinen übliche „Kassenprüfung“ durch Vereinsmitglieder. „Kassenprüfungen“ in Vereinen sind ein Standardinstrument der Kontrolle von Vereinsmitgliedern über die Geschäftsführung von Vereinen und die Grundlage für die Entlastung des Vorstands. .
	[B]

	Maßnahmen
	
	

	Siehe Feststellung [19.]. Die interne Revision empfiehlt dem Vereinsvorstand, sein Haftungsrisiko zusätzlich durch eine „Kassenprüfung“ durch gewählte Kassenprüfer/innen aus den Vereinsmitgliedern zu reduzieren. Diese „Kassenprüfung“ ist nicht gleichzusetzen mit einer Prüfung der Barkasse und sollte weit darüber hinausgehen. Empfohlen wird, in der zu erstellenden Geschäftsordnung Mindestanforderungen (u.a. Stichproben von Zahlungen über Prüfung der Belege und der Kontoauszüge) an die Durchführung dieser „Kassenprüfung“ zu regeln. 


Der Internen Revision lagen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis 2017 vor. 

Die Finanzentwicklung des STW der letzten Jahre war davon geprägt, dass der jetzige Geschäftsführer diese Aufgabe in 2013 von einem Vorgänger übernahm, der kaum Renovierungen und Instandhaltungen in den Gebäuden vorgenommen hatte. Daraus entwickelten sich einerseits bei dem gemeinnützigen Verein hohe Rücklagen, die eine Gefährdung der Gemeinnützigkeit bedeuteten. Die Wirtschaftsprüfer empfahlen aus diesem Grund einen Abbau dieser Rücklagen. Andererseits entwickelte sich ein hoher Instandhaltungsstau, der schrittweise abgearbeitet wurde. Dies führte in den letzten Jahren zu einem Abbau der Rücklagen. 
Die Auswertung der Jahresabschlüsse, der Bilanz und der GuV der Jahre 2011 bis 2017 ergab eine Verringerung des Eigenkapitals zwischen 2010 – 2015, die gemäß Analyse auf die hohen Instandhaltungskosten und die im Vergleich zu 2016 geringen Zuschüsse zurückzuführen ist. Die Verringerung der finanziellen Mittel ist plausibel.

Die durch den Wirtschaftsbetrieb Chico Mendes erzielten Verluste in 2013 in Höhe von ca. 14.000 Euro und in 2016 in Höhe von 3.471 Euro wurden durch Gewinne aus den Vorjahren ausgeglichen. Damit geht einher, dass die Gemeinnützigkeit des Vereins nicht durch Verluste aus dem Wirtschaftsbetrieb Chico Mendes gefährdet war. Ausgleichszahlungen von gemeinnützigen Konten oder Umbuchungen von Erträgen auf den Wirtschaftsbetrieb erfolgten laut Auskunft nicht.

In der Sachkontoübersicht ist ersichtlich, welches Wohnheim etc. welche Rücklagen erwirtschaftet hat. Das Chico Mendes hat ein eigenes Rücklagenkonto. 

Die begleitenden Schreiben von Solidaris zu den Jahresabschlüssen sind nicht immer eindeutig. So wird im Begleitschreiben zum Jahresabschluss 2016 ein Verwendungsüberhang in Höhe von 462.394,82 Euro genannt, der sich der Internen Revision weder rechnerisch noch inhaltlich erschloss und auch im Rahmen der Prüfung nicht geklärt werden konnte. 

7.9. Darlehen 

Darlehen dürfen laut Vereinssatzung nur nach Freigabe durch das Bistum Aachen vom STW aufgenommen werden. Gemäß erhaltener Sachkontoübersicht existieren folgende Darlehen:
· Darlehen2 Pax-Bank 50.000 Euro 

· Darlehen Hermann Appartements 132.873 Euro
· Darlehen Hermannstr. App. (2): 81.200 Euro
· Darlehen Pax-Bank Heizung: 12.000 Euro
· Darlehen KfW Wärme 112.834 Euro
Laut Auskunft werden die Darlehensverwendungen durch Solidaris im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft. 
Die Stichprobe ergab, dass für alle Darlehensverträge des STW die entsprechenden Genehmigungen des Bistums Aachen vorlagen.

7.10. Wohnheimverwaltung

Die KHG entscheidet über neue Mieter/innen der Wohnheime, welche zum Teil auch vom STW vorgeschlagen werden. Teilweise suchen sich Wohngemeinschaften auch ihre neuen Mitbewohner/innen aus. Der Geschäftsführer des STW hat bzgl. neuer Mieter/innen ein Vetorecht. 
Der Mietvertrag wird zwischen STW und den Mieter/innen abgeschlossen. Je Wohnheim sind die für die jeweilige Wohnheimverwaltung verantwortlichen Beschäftigten für die Erstellung des Mietvertrags zuständig, senden die ausgefüllten Mietverträge an das STW und archivieren diese nach der Unterzeichnung durch den Geschäftsführer des STW. Wechsel der Mieter/innen werden über Umzugszettel (Laufzettel) von der Wohnheimverwaltung an die Sachbearbeiterin mitgeteilt.

Laut Auskunft ist die Wohnmöglichkeit in den Wohnheimen auf fünf Jahre beschränkt. Die Nutzung ist ausschließlich Studierenden vorbehalten. Dies wird über die jährliche Vorlage des Studienausweises geprüft.

Jede/r Bewohner/in muss mit Unterzeichnung des Mietvertrags auch eine SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Die Mieten werden zum 01. des Monats eingezogen. 

Der Geschäftsführer legt auf der Grundlage einer von der Sachbearbeiterin erstellten Liste mit Informationen zu neuen/ausscheidenden Mietern und dem Lastschriftmandat die Stammdaten im Programm S-Firm der Sparkasse an. Die Einzüge werden monatlich automatisch generiert. 

Die Sachbearbeiterin überwacht den monatlichen Eingang der Mieten anhand der Kontoauszüge und erfasst buchhalterisch die Geldeingänge im Rechnungswesen. Wenn die Lastschrift nicht ausgeführt werden konnte, werden Mieter/innen angeschrieben und gemahnt. Vereinzelt erfolgt die Mietzahlung in bar, dies wird über den Prozess Bareinzahlung abgewickelt (siehe Kapitel 7.7). 
Das STW muss trotz Überwachung offener Mietzahlungen Zahlungsausfälle einkalkulieren. Diese können wie in der Prüfung identifiziert, bis zu drei Monatsmieten und über 1.000 Euro betragen. Dieses Ausfallrisiko ist dadurch begründet, dass Forderungen bei Studierenden teilweise kaum erfolgreich eingefordert werden können und sie gleichzeitig bei Kündigung ihren rechtlichen Mietschutz beanspruchen. Teilweise fordert das STW die Begleichung von Mietschulden über Rechnungslegung von der KHG. 
Mietkautionen werden von allen Mietern/innen vor Einzug gefordert und je Wohnheim auf einem separaten Sparbuch eingezahlt. 

Die Auszahlung der Kaution erfolgt bei Vorlage des Wohnungsabnahmeprotokolls. Die Berechtigung für die Auszahlung der Kaution wird von der jeweiligen Wohnheimverwaltung überwacht. Die Sachbearbeiterin prüft vor Auszahlung der Kaution das Abnahmeprotokoll sowie eventuelle Zahlungsausstände auf dem jeweiligen Mietkonto.

In der Regel erfolgt die Auszahlung der Kaution per Überweisung durch den Geschäftsführer des STW auf Basis der Vermerke auf dem Übergabeprotokoll der Sachbearbeiterin. 

In seltenen Fällen erfolgt die Auszahlung bar, beispielsweise wenn Studierende zurück in ihr Heimatland ziehen und das Geld so früh wie möglich benötigen. 

Feststellung

	[33.] Die eingenommenen Kautionsbeträge der Mieter/innen werden buchhalterisch nicht erfasst. Sie werden getrennt in einer Excel-Datei je Wohnheim erfasst.
	[C]

	Maßnahmen
	
	

	Erhaltene Mietkautionen werden buchhalterisch als Verbindlichkeit gegenüber der/m Mieter/in im Buchhaltungssystem erfasst.

	Verantwortlich
	Umsetzungsdatum

	Sachbearbeiterin STW
	31.07.2018 


7.11. Wirtschaftsbetrieb Chico Mendes im gemeinnützigen Verein

Das Chico Mendes vereint den „Lernraum“ in den Räumen der Kneipe Chico Mendes, der zu den Aktivitäten der KHG gehört, gleichzeitig aber einen wirtschaftlichen Betrieb des STW darstellt. Obwohl das Chico Mendes damit eine sehr deutliche ideelle Komponente hat, wird es von Solidaris ausschließlich dem Wirtschaftsbetrieb zugeordnet. Dies birgt folgende Vor- und Nachteile:

· Vorteile: Die Einnahmen- Ausgabenzuordnung ist eindeutig. 

· Nachteile: Falls das Chico Mendes Verluste verursacht, die nicht durch Rücklagen aus dem Wirtschaftsbetrieb aus den Vorjahren oder folgenden Jahren gedeckt werden können, wird die Gemeinnützigkeit des STW gefährdet. 
· Eine gemischte Bewertung, also des ideellen und des wirtschaftlichen Betriebs des Chico Mendes, wäre sehr aufwändig bezüglich der getrennten Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben, würde aber das Risiko der Gefährdung der Gemeinnützigkeit reduzieren. 

Die Geschäftsvorfälle des Chico Mendes werden auf einem eigenen Buchungskreis erfasst und gebucht.

Das STW unterlag in 2016 und auch in den Vorjahren Betriebsprüfungen zu einzelnen Geschäftsbereichen. Die hierzu vorliegenden Berichte geben allerdings keinen Gesamtüberblick über die vertiefte Prüfung des ideellen, Zweck- und Wirtschaftsbetriebs des Vereins.
Das STW finanziert nur die Minimal-Ausstattung und Instandhaltung für das Chico Mendes. Die KHG finanziert eigene Ausstattungswünsche für z.B. die Verbesserung der Lernraumatmosphäre des Chico Mendes, die auch jährlich mehrere Tausend Euro betragen können, aus ihrem Budget. Dies steigert die Intransparenz der Kosten, siehe Kapitel 5. 

Abrechnungen Chico Mendes 

Die Mitarbeiter/innen des Chico Mendes erhalten vor Schichtbeginn 170 Euro als Wechselgeld in bar. Die/der Mitarbeiter/in generiert zum Schichtende mittels Registrierkasse den Kassenabschluss (Tagesprotokoll). Die Mitarbeiter/innen erstellen zum Tagesende das Tagesprotokoll (handschriftlich ausgefülltes Formular mit Daten zur Kasse u.a. inkl. Bargeldbestand, Umsatz, Uhrzeit jeweils zu Arbeitsbeginn und -ende), unterschreiben dieses, drucken die Kassenabschlussbelege aus, und legen diese zusammen mit dem eingenommenen Geld in die Geldtasche. Diese werden von den Mitarbeiter/innen abends in den STW-eigenen Klapp-Tresor eingeworfen. 

Die Sachbearbeiterin des STW kontrolliert den Inhalt der eingeworfenen Bargeldtaschen am nächsten Morgen, gleicht diese mit dem Tagesprotokoll ab und legt die Gelder in die Chico Mendes-Barkasse.

In unregelmäßigen Abständen werden die Gelder bei der Bank bar durch die STW Sachbearbeiterin auf das Sparkassenkonto eingezahlt. 

Bewirtungsbelege für KHG-Veranstaltungen werden als „offen“ gebucht und durch die Sachbearbeiterin des STW von der KHG in bar abgerechnet. 
Eine Prüfung der Abrechnung des Chico Mendes erfolgte über eine Stichprobe von vier Abrechnungen aus Februar 2018: 
· Kassenabrechnung vs. Tagesprotokoll 

· Kassenabrechnung vs. buchhalterische Erfassung

· Einzahlung auf Konto

Die buchhalterisch erfassten Beträge entsprachen den Beträgen gemäß Tagesbericht.

Die im Chico Mendes beschäftigten Hilfskräfte werden laut Auskunft alle über geringfügige Beschäftigung angestellt und überschreiten diese Einkommensgrenzen von monatlich 450 Euro laut Auskunft nicht. 

Geleistete Arbeitsstunden der Chico Mendes Mitarbeiter/innen werden von der Sachbearbeiterin im HR System auf Basis vorliegender Tagesberichte erfasst. Am 01. des Folgemonats werden alle Lohnabrechnungen aus dem HR System generiert. Die aus dem System generierte Datei wird auf dem Server gespeichert und vom Geschäftsführer des STW in das System S-Firm (Sparkasse) gespielt und die Löhne überwiesen. Der Überweisungsbeleg wird von der Sachbearbeiterin aus dem HR-System ausgedruckt, auf Plausibilität geprüft und von ihr gezeichnet. 
Im Fall, dass Chico Mendes Beschäftigte für die KHG im Einsatz sind und über das STW abgerechnet werden, informiert die Organisationsreferentin der KHG die STW Sachbearbeiterin über die geleisteten Stunden. Letztere streicht dann auf dem entsprechenden Chico-Tagesbericht die für die KHG gearbeiteten Stunden, da diese dann durch die KHG refinanziert werden.
Die Lohnabrechnungen der Chico Mendes Beschäftigten wurden im Rahmen dieser Prüfung nicht geprüft. 

7.12. Dienstleistungen für Campus Melaten

Das STW ist Dienstleister (Reinigung und Hausmeister) für den Campus Melaten, einen weiteren Standort für Hochschulpastoral in Aachen. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt auf Basis eines noch nicht vom Generalvikariat unterzeichneten Dienstleistungsvertrages in Höhe von ca. 40.000 Euro jährlich. Die Einnahmen werden dem Wirtschaftsbetrieb des STW zugeordnet. 
Bewertung 

Diese hohe Einnahme erhöht den Umsatz und auch das Ergebnis des Wirtschaftsbetriebs des STW beträchtlich und hat somit Auswirkungen auf die weitere Bewertung der Gemeinnützigkeit des Vereins. 
7.13. Kita Höfchensweg

Der Kita-Bereich befindet sich beim Generalvikariat in Zuständigkeit der Abteilung 1.3. Das Grundstück der Kita Höfchensweg 35 gehört dem Bistum Aachen und wurde für monatlich 1,-- Euro für 100 Jahre an das STW verpachtet. Die Kita ist grundsätzlich für Kinder von Studenten gedacht. 

Die von Eltern zu zahlenden Kita-Beiträge werden von diesen an die Stadt Aachen überwiesen. Jährlich erfolgt eine Abrechnung der Kita mit der Stadt gemäß Kibiz (Abrechnungsvorgaben der Stadt Aachen). Die Stadt erstellt je nach Belegung Bewilligungsbescheide an das STW. Das STW erstellt eine Spitzabrechnung. Die Zuschüsse für die Kita in 2016 betrugen ca. 769.300 Euro. Weitere Zuschüsse in diesem Zusammenhang für z.B. die Verwaltung STW sind ohne weitere Auswertungen nicht identifizierbar.
Die Kita des STW wurde im Rahmen dieser Prüfung nicht vertieft geprüft.

8. Anhang

Abkürzungen und Erläuterungen 
	Abkürzung 
	Begriff

	Afa
	Absetzung für Abnutzung bzw. Abschreibungen

	EDV
	Elektronische Datenverarbeitung

	FH
	Fachhochschule

	IT
	Informationstechnologie

	KAAD
	Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst

	KHG
	Katholische Hochschulgemeinde Aachen

	Kita
	Kindertagesstätte

	KTR
	Kostenträger

	RWTH
	Rheinisch-Westfälisch Technische Hochschule Aachen

	STW
	Studentenwerk der katholischen Hochschulgemeinde e.V. 

	TNP
	TN-Planning ist ein Auswertungsinstrument, das auf Datev-Daten zurückgreift

	‚xx‘
	Eigennamen 

	„xx“
	Zitate


�








�Zeile 4 – 5: ersetzen durch: „Um den Eindruck der Intransparenz zu vermeiden, ist es notwendig, die verschiedenen Aufgabenbereiche klarer zu fassen.“


�gelegentlich


�„hohes“ bitte streichen!


�werden, wie von der Abt. 4.1 bisher vorgeschriebenen, durch das 4-Augen-Prinzipp gesichert.


�Zeile 8 – 10: ersetzen durch: „Die bisherigen Prozesse im Zahlungsverkehr der KHG bedürfen einer Verbesserung, das bisherige Vier-Augen-Prinzip ist nicht ausreichend als internes Kontrollsystem.“


�Zeile 12 – 16: ersetzen durch: „Die Bezuschussung von Einzelpersonen ohne vollständig überprüfbare Kriterien birgt ein Risiko. Diese Mittel unterstützen einzelne Personen in Anlehnung an den Treuhandfonds in den Pfarrgemeinden ohne explizite Regelgrundlage.“


�Zeile 19: zu ergänzen: „Eine jährliche Prüfung erfolgt durch die Solidaris.“


�Zeile 28: Satz „Es wurde kein Konsens erzielt“ ersetzen durch: „In diesem Gespräch wurden in einzelnen Bereichen Vereinbarungen zu Maßnahmen getroffen, die von den benannten Verantwortlichen in den vereinbarten Fristen umgesetzt werden sollen.“ 


�drei mit einem Gesamt-BU von 225%


�Grundsätzliche Anmerkung:


Nicht die KHG hat eine große Distanz aufgebaut, sondern die hohe Eigenständigkeit ist ermöglicht worden von Seiten des Generalvikariates und ergibt sich aus der gewollten und in den Leitlinien Hochschulpastoral dokumentierten Besonderheit ihres Dienstes an der Schnittstelle kirchlich/ pastoralen Handelns an und in der Zivilgesellschaft.





findet auf inhaltlicher und leitender Ebene ein regelmäßiger Austausch statt (z.B. Leiterkonferenz.�2. Wurde mit der Finanzabteilung seitens der KHG ausdrücklich mehr Austausch über die Abläufe gewünscht. Das heißt angemahnt sollte eine entsprechende aktive Beteiligung der Finanzabteilung des Bistums.�3. musste die KHG davon ausgehen mangels Feedback der Abteilung 4.1 des Bistums Aachen davon ausgehen, dass sie entsprechend den Vorgaben handelte.


�Stellenbeschreibung Laura Büttgen: Pastorale Begleitung der Wohnheimsbewohner*innen


�und einer pastoralen Begleitung


�Die benannten „nicht in Einklang zu bringenden Zuschüsse“ sind vor Jahren aufgrund eines jahrelangen Reparaturstaus mit Herrn Eich persönlich so vereinbart worden.


�Die Kostenträgerstelle 21299235 ist uns nicht bekannt.


�Es gibt keine Blankounterschriften auf Schecks


�Ein- und Auszahlungsbelege werden während der Kontierung nummeriert.


�einige


�Die jeweils zugehörigen Belege werden persönlich in der Poststelle, mit dem Adressat Abteilung 4.1. überbracht.


�Über das Kassentool ist alles trennscharf überprüfbar.


�Diese Aussage können wir nicht bestätigen, da über das, speziell  für die KHG  erstellte Access-Programm, alle Daten für bewilligte und abgelehnte Anträge zu Beihilfen und Stipendien geführt werden. 


�Über diese Möglichkeiten hatte  die  KHG keine Informationen. Auch über weitere Datenverarbeitungsmöglichkeiten, um die Listen zu einer Gesamtdatei zusammenzuführen und je nach Bedarf Ergebnisse zu verknüpfen, hatte die KHG keine Kenntnis. 


�Da keine Anforderungen für Auswertungen seitens der Finanzabteilung gefordert sind, wurden diese Listen nur für den internen Gebrauch erstellt und können dadurch für Außenstehende in der Auswertung aufwendig erscheinen.


�Bitte nochmal überarbeiten, da nicht sachlich/ Vermutung /“Es ist nicht auszuschließen, dass …“


�Die Organisationsreferentin wird die Hilfskräfte auf die Versteuerungspflicht, rückwirkend umgehend zum 30.5.unterrichten.


�Es kann keine unverschuldete Notlage definiert werden.


�BITTE STREICHEN, da nicht objektivierbar


�Wurde vom Referenten und dem Leiter der KHG geprüft und bewilligt. (Es handelt sich um Geflohene aus Syrien)
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